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Stenographischer Bericht
über

die Verhandlungen
des dritten

allgemeinen Landtags des GroHerzogthumö Oldenburg.

Eilst e ordentliche Sitzung.
Oldenburg , den 13 . März 1850.

Tagesordnung : 1) Interpellation des Al'g. Ricbour I., betreffend die nach Art. 252 . des Staatsgrundgcsetzcs
i » Aussicht gestellte Behörde  zur Bewirkung der Nutzbarmachung  unbebauter Flächen;
2 ) Bericht des Ausschusses , betreffend das Gesetz über Einsetzung eines Dienstgcrichts;
3) Fortsetzung der Bcrathung über den Entwurf des Pcnsionsgesctzcs.

- -- - -

Vorsitz : Präsident Kitz.

§ ) ie Sitzung beginnt '/yll Uhr mit Verlesung des über
die vorhergegangene Sitzung aufgenommenen Prolncolls durch
den Schriftführer Tappenbeck.

Präsident : Sind Erinnerungen gegen dieses Protocoll?
(Nachdem derAbg . K lä v ema n n schriftlich eine Berichtigung
cingereicht hat .) Wenn Weiler keine Erinnerungen gemacht
werden , so erkläre ich das Protocoll für genehmigt . Esistein-
gekommm : 1) ein ausführliches Schreiben des Großhcrzogl.
Slaalsministeriums , wonach die Regierung , um die Lage
der Heuerleulc und Gesten im Fürstenlhum Lübeck zu ver¬
bessern mehrere Domänen veräußern will , zu weicher Veräu¬
ßerung die Regierung die Zustimmung des allgemeinen Land¬
tags nachsucht.

Die Grundstücke , deren Veräußerung beantragt ist, sind
hier verzeichnet . Ich werde dieses Schreiben an den Kron-

gulsausfchuß zur Berichterstattung abgcbcn . / ' Es ist einge-
kommen ein Protest gegen die Verordnung v . 17 . Dccbr.
v . I . bctr . einige Abänderungen des Wahlgesetzes vom 18.
Fcbr . 1819 von Heppens mit 31 Unterschriften , von Reuende
mit 23 . — Ferner ein Protest gegen die Verordnung vom
18 . Decbr . v . I . belr . die Wahlen zum Volkshause des Er¬
furter Reichstags von Neuende mit 25 Unterschriften ; ein
gleicher Protest von Heppens mit 15 Unterschriften . / Ferner
ist cingekommen eine Verwahrung gegen Mißdeutung wegen
der zu vollziehenden Rcichsiagswahl von 62 Urwählern aus
Schwartau und von 21 Urwählern aus dem Gerkauer Wahl-

II.

bezirke , nebst einer Beiriitlserkläruna der 18 Wahlmanner
aus dem Fürstenlhum Lübeck.

Diele Verwahrung unterscheidet sich von den früher ver¬
lesenen cinestheils durch ihren Inhalt und dann dadurch,
daß die ftühcrn Proteste von Urwählern herrührten , die die
Wahl verweigert , diese aber von solchen , welche die Wahl
vollzogen haben . Ich glaube , es wird die Versammlung
wünschen , daß ich diele Verwahrungen vorlese ( dies geschieht ) .

Diese Proteste gehen an den betr . Ausschuß ^ Ferner ist
eingegangen eine Vorstellung von den Bevollmächtigten des
Kirchspiels Dinklage und der Waucrschafk Brockdorf wegen
Erhebung der Heuleute - Schatzung.

Diese Vorstellung wird für den Provinziallandtag zu-
rückzulegen sein . Wir gehen nun über zur Tagesordnung.
Aus der Tagesordnung zunächst die Begründung der gestern
angezcigten Interpellation des Abg . Niebourl.

Abg . Niebour I . : Wer die großen unbebauten aber
culturfäbigen Flachen des Hcrzvgthums kennt und d-n Be¬
richt über die Voruntersuchung zum Hunkc - Ems -Kanal auch
nur oberflächlich gelesen hat , wird eine nähere Begründung
meiner Anfrage um so weniger notl wendig halten , wenn es
wahr ist , daß nach der letzten Zählung die Einwohnerzahl
des Herzvgthums sich um 3606Seelen vermindert hat . Ich
beschränke mich deshalb darauf , Ihnen , meine Herren , den
Art . 252 . des SlaatSgrundgesetzes ins Gedacdtniß zurück¬
zurufen . —

Präsident : Ich würde jetzt nach der Eeschäftsord-
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nung an die Herrn Reg . -Bcvollm . die Frage stellen , ob und
wann sie geneigt sind , diese Interpellation und wann zu be¬
antworten?

Reg . -Comm . Bucholtz : Es ist mir zweifelhaft , ob der
allgemeine Landtag sich diese Interpellation aneignen will.
Darüber müßte wohl erst ein Beschluß gefaßt werden.

Präsident : Nach der Geschäftsordnung ist dies wohl
nicht nöthig . Nach der Geschäftsordnung unterscheiden wir
Anfragen , die von dem Landtage ausgehen und Interpellatio¬
nen einzelner Abgeordneten . Der präktische Unterschied besteht
darin , daß wenn der Landtag beschließt , eine Anfrage an die
Staatsregicrung zu stellen , alsdann die Staatsregicrung die
Auskunft zu ertheilen verpflichtet ist, was bei den von ein¬
zelnen Abgeordneten ausgehende Interpellationen nicht gesagt
ist . Es werden einzelnen Abgeordneten daher in Gemäßheit
der Geschafesorenung immer Interpellationen an die Bevoll¬
mächtigten der Staarsregierung gestattet werden müssen . Ob
diese Antwort ertheilen will , wird ihr überlassen bleiben . Ei¬
nen Beschluß des Landtags  halte ich nicht für erforderlich.

Reg . - Comm . Bucholtz : Soll diese Frag als eme
förmliche Interpellation angesehen werden , und nur als solche
ist sie aufgetreten , so glaube ich allerdings , daß auf dem Land¬
tage nur der Landtag die Staatsregicrung interpelliren kann,
obgleich sie auch gegen Anfragen und Wünsche einzelner Ab¬
geordneten außerhalb des Landtags gern sich willfährig be¬
weisen wird . Anlangend den § . 24 . der Gesch .- Ordn . , so
ist dieser bis jetzt lediglich eine einseitige Bestimmung , die
offenbar eine Lücke enthält . Es müßte nämlich heißen : „ har
der Interpellant die Interpellation begründet und der Land¬
tag durch Beschluß sie angenommen " . Denn cs
ist hier ja nur davon die Rede , daß die Bevollmächtigten
zu erklären haben werden , wann  die Staarsregierung pflicht¬
gemäß die Interpellation beantworten lassen will . Nach dem
Slaatsgrundgesetze aber ist die Staatsregicrung nur dem
LandtageAuskunft  schuldig . Eine Interpellation , derkeine
Verpflichtung der Staatsregicrung , sie zu beantworten zur
Seite steht , im Gegensätze solcher Interpellationen , die sie zu
beantworten hat , kennt man , so viel ich weiß , nirgends.
Jene Anfrage hätte der Abg . Niebour  als Einzelner auch
außerhalb dieser Versammlung an die Bevollmächtigten der
Staatsregicrung richten können , wir hätten sie gern beant¬
wortet . Stellt er aber in förmlicher Vordringung und Sitzung
eine Interpellation an die Staatsregicrung , die nicht als
eine durch die Debatte hervorgerufene Anfrage zur Aufklä¬
rung anzusehen ist , so hält die Staatsregierung dafür , daß
der Landtag  diese Interpellation sich zu eigen machen muß,
wenn sie beantwortet werden soll.

Präsident : Was die Einseitigkeit der Bestimmung be¬
trifft , so hat der vorige Landtag die Geschäftsordnung der
Staatsregierung mitgetheilt , mit dem Ersuchen , ihre Zustimmung
dazu soweit nöthig zu ertheilen . Es ist uns bisher darauf
noch keine Antwort zugegangen und in sofern ist allerdings
die ausdrückliche Genehmigung der Großherzoglichen Staats-
regierung zu diesem § . 24 . aus mir unbekannten Gründen

noch nicht ertheilt worden . Jndeß wir haben meines Erach¬
tens wohl deshalb nicht unS veranlaßt zu finden brauchen,
hieran die Großherzvgliche Staatsregicrung besonders zu er¬
innern , weil diese Bestimmung für dieselbe ganz unpräjudizir-
lich ist . ES heißt in diesem Artikel nicht , daß die Großher¬
zogliche Staatsregicrung verpflichtet sei, die Interpellation zu
beuntworten , sondern er hat nur das praktische Interesse , daß
das Verfahren und der Zeitpunkt sixirt ist, wo ich auf Grund
der Interpellation die Staatsregicrung zu ersuchen habe , um
die Erklärung , ob und wann sie dieselbe zu beantworten geneigt sei.

Abg . Niebour I . : Ich habe nach Art . 24 . der Ge¬
schäftsordnung das Recht zu haben geglaubt , eine solche An¬
frage an dieStaatregierung zu stellen - Des Wortes „Interpellation"
habe ich mich nicht bedient , weil mir das deutsche Wort --An¬
frage " zu Gebote stand . Ich verkenne auch nicht , daß die
Staatsregicrung die Erklärung verweigern kann und darauf
bin ich gefaßt gewesen.

Präsident : Übrigens ist auch schon früher eine Inter¬
pellation , wenn ich nicht irre , bei der letzten Verhandlung des
Landtags in der deutschen Frage vorgekommen und auch von
der Großherzoglichen Staatsregierung beantwortet worden.
Jndeß glaube ich , daß , nachdem wir diese Erklärung der
Staatsregicrung vernommen haben , wonach dieselbe die In¬
terpellation aus den angegebenen Gründen zu beantworten,
Bedenken trägt , keine weitere Verhandlung darüber zuläs¬
sig ist, und ich muß dem Interpellanten nach der Geschäfts¬
ordnung es überlassen , weitere Anträge in dieser Beziehung
auf den Gegenstand zu stellen . Wir gehen jetzt über zum
ferneren Gegenstand der Tagesordnung , zum Bericht des Aus¬
schusses für das Dienstgericht , den wir gestern schon gehört
haben , der aber wohl noch der Versammlung wieder vvrzule-
sen sein wird.

Abg . Mölling (Berichterstatter ) : Der Bericht , den
ich gestern die Ehre hatte der Versammlung vorzulesen , lau¬
tet wie folgt:

Die in der Sitzung vom 7 . d . M . gefaßten Beschlüsse
machen dem Ausschüsse diese fernere Berichterstattung zur
Pflicht.

Der Landtag kann in diesem Augenblicke keine andere
Aufgabe haben , alS die Staatsregierung zu ersuchen , den Be¬
schlüssen ihre Zustimmung zu ertheilen Denn die Berathung
des Entwurfs kann nicht eher fortgesetzt werden.

Ohne Zweifel ist es vorzuziehen , wenn die Staatsregierung
im Falle der ertheilten Zustimmung einen auf Grundlage
der Beschlüsse neu ausgearbeiteten Gesetzentwurf dem
Landtage vorzulegen sich bewogen finden würde . Schon der
frühere Bericht hat . darauf hingedeutet . Allein dies dürste
dem Ermessen der Staatsregierung um so mehr zu überlassen
sein , als bereits der vorige Landtag den Entwurf durchbe-
rathcn und dem gegenwärtigen ein genügendes Material nach¬
gelassen hat , das ihn zu dieser weitern Berathung deS Ent¬
wurfs in Stand setzt.

Die Beschlüsse enthalten Abänderungen des Entwurfs.
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In diesem Falle soll die Erklärung darüber die Angabe der

Beweggründe enthalten.
Staatsgrundgcsctz Art . 161.

Allein diese Beweggründe sind in dem frühern Ausschuß¬
berichte enthalten und in der Diskussion noch weiter ausgc-

führt . Eine besondere Ausführung derselben könnte nur
Wiederholung jener bereits vorhandenen sein.

Der Ausschuß beantragt daher:
„Der allgemeine Landtag wolle beschließen:

Die Staatsregierung wird ersucht , sich mit den in
der Sitzung vom 7 . d . M . gefaßten Beschlüssen,
denen lediglich die in dem deshalb erstatteten Be¬
richte enthaltenen und in der öffentlichen Diskussion
weiter ausgeführten Motive zum Grunde liegen,
einverstanden zu erklären , damit der Lundtag in der
Berathung des Gesetzentwurfs fortzufahrcn vermöge,
insofern die Staatsrcgierung sich nicht bewogen fin¬
den würde , einen auf Grund der gefaßten Beschlüsse

neu ausgearbeiteten Gesetzentwurf dem Landtage
vorzulegen ."

Abg . Lindemann : M . H -, Sie haben soeben den Be¬
richt gehört , der darauf hingeht , daß daS Gesetz über das
Dienstgcricht , weiches schon am vorigen Landtage uns lange
beschäftigt hat , nochmals hinausgeschoben werde . ES hat seine
unverkennbare Richtigkeit , daß eS förderlich sein würde für
den Fortgang unserer Berathung . wenn die Staatsregierung
sich erkläre , ob sie die gestern hinlänglich berathenen und be¬
schlossenen Punkte bewilligen will oder nicht . Allein , in . H .,
diese vorläufige Bewilligung eines Thcils des Gesetzes ist keine
Nvthwcndigkeir für die fernere Aussetzung , Verschiebung , Be¬
arbeitung bei dem Landtage und ich lege einen ganz besonde¬
ren Werth darauf , vorzüglich wie jetzt die Stimmung zwi¬
lchen Landtag und Ministerium ist , daß ein Gesetz , welches
das Land erwartet , sofort streng und vollständig durchgearbci-
tet werde . Es ist dann eine vollendete Arbeit , hat eine hö¬
here Bedeutung , als die bloße Anfrage über ein Frag¬
ment.

Wenn wir so alle größer » Gesetze bearbeiten wollen , daß
wir sie nur bruchstückiich zur Prüfung ziehen und es dann
zur Entscheidung der Regierung stellen , ob sie in dieser Weise
gleichfalls bruchstückiich sich darüber erklären will . M . H -,
wir bekomme » dadurch eine Zögerung , die Berathungen und
Entscheidung zum späten Ende führt . Ich bitte also , der
Landtag möge beschließen , daß die Commission , die dieses Ge¬
setz bisher bearbeitet hat , .ihre Arbeit fortsctze , so daß wir eine
vollendete Abstimmung über das ganze Gesetz der StaatSre-
gicrung rnittheilen können.

Abg . Barnstedt : Ich glaube doch , daß cs angemessener sein
würde , erst die Erklärung der Staatsrcgierung über die im
Ausschußbericht ausgestellten Grundsätze zu erwarten , denn sonst
könnte die Zögerung noch größer werden . Wenn z. B . die
Staatsrcgierung anderer Ansicht wäre , so würde sich das Ge¬
setz darnach entweder abändern lassen , oder es würde die wei¬
tere Prüfung verhindert . M . H ., wir haben neulich bei der

Berathung dieses Gegenstandes schon von dem Ministertische
gehört , daß die .Staatsregierung sich nicht werde veranlaßt se¬
hen können , aus die im Ausschußberichte ausgestellten Grund¬

sätze cinzugehen . Mir scheint es also ganz verlorene Zeit,
wenn wir jetzt noch mehrere Tage damit zubringen , dies Ge¬
setz auf diese Grundlage hin zu Ende zu beralhen . Ich bin
daher dafür , daß nach Vorschlag des Ausschusses verfahren
werde.

Abg . Tappenbeck : Ich glaube , so gewiß wie der Abg.
Völckers  dies behauptete , kann man doch nicht annehmen,
daß die Regierung auf unsere Abänderungen nicht eintreten
werde , das haben wir noch zu erwarten . Dann aber kommt
cs wesentlich darauf an , ob wir mit der Staatsrcgierung
Uebereinstimmung erlangen oder nicht , Zögerung wird die
Sache erleiden durch die nicht vorhandene Uebereinstimmung.
Auf die Form kommt es wohl weniger an , ob wir das Ge¬
setz bearbeiten nach unfern Grundsätzen und so es der Re¬
gierung vorlegen , oder ob wir der Staatsregierung über¬
lassen diese Umarbeitung . Gewicht haben wir im Aus¬
schuß nur auf die Zweckmäßigkeit gelegt . Die Abänderungen
im Ausschüsse sind zum Theil wesentlicher Natur . Das Ge¬
setz muß dadurch manche Umgestaltung erfahren . Es ist das
Gesetz nach der Ansicht des Landtags lückenhaft . Es muß
zum Theil anders werden und da es uns zweckmäßig schien,
diese Aenderungen der Regierung zu überlassen aus dem
Grunde , weil die Gesetz -Entwürfe der - Regel nach von der
Regierung auszugehen haben und nicht vom Landtage . Wir
haben geglaubt , was vom Ganzen gelte , müsse auch von den
Theilen gelten.

Abg . Böcke ! : Meine Herren , ich würde mich allerdings
berechtigt halten zur Hoffnung , daß die Staatsregierung ihre
Zustimmung giebt , da die Beschlüsse mit so großer Einstim¬
migkeit und Entschiedenheit gefaßt sind , dennoch glaube ich,
daß es zweckmäßig sein werde , die Arbeiten bis dahin auszu-
sctzen , denn wenn es sich blos um Commissionsarbeiten han¬
delte , wäre vielleicht Nichts dagegen zu erinnern , wenn die
Mitglieder des Ausschusses nicht anderweitig beschäftigt sind,
daß wir aber noch wieder in öffentlicher Sitzung den ausge¬
arbeiteten Entwurf nach dem Ausschußbericht beralhen , würde
ich für Zeitverlust halten , ehe wir die Zustimmung der
Staatsregierung haben , und deshalb möchte ich auch den
Ausschußantrag dringend unterstützen.

Abg . Lindcmann : Meine Herren , daß die Möglich¬
keit , daß es besser ist , wenn die Staatsrcgierung und der
Landtag Hand in Hand gehen und sich geeigneten Falles
stückweise schon verständigen , sei zugestandcn , kann jedoch nicht
angewendet werden , nicht zur Geltung kommen , da Gewiß¬
heit fehlt , ob und wie diese Form von der Regierung ausge¬
nommen wird . Wird das Gesetz in seiner landtaglichen
Bearbeitung nur stückweise vorgelegt , und wenn dann die Re¬
gierung sich nicht gleich darüber erklärt , so geht die Zeit dar¬
über verloren.

Daß die Regierung gesagt hat , sie wolle auf den Vor¬
schlag des Landtags nicht eintreten , habe ich aus dem Vor-
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trage nicht vernnmmen , und gesetzt auch , daß diese Arbeiten,
wie sie hier von dem Landtage vorgelegt werden , daß diescö
revidirte Gesetz so nicht angenommen wird von der Staats¬
regierung . Meine Herren , dem Gesetz ist die Arbeit in der
Commission und die Besprechung in dem Landtage nicht ver¬
loren . Das Gesetz selbst und seine Principien , wie sie da¬
durch ausgestellt sind , wird immer fruchtbringend sein , wenn
eine tüchtige Bearbeitung vorgelegt wird und die Wucht , das
Gewicht der vollendeten Thatsachen in der vollständigen
Bearbeitung des Gesetzes hinzutritt . Ich sehe freilich,
daß mein Antrag wenig Anklang findet , aber meine
Ueberzcugung spreche ich darin aus , nehmen Sie ihn
an , eS ist besser für dies Gesetz in seinen Conscquenzcn,
besser für alle Bearbeitungen und Verhandlungen , die der
Landrag haben kann.

Abg . Mölling ( Berichterstatter ) : Dem Anträge des
Abg . Linde mann  scheint zunächst der gefaßte Beschluß
emgegen zu stehen . Es ist einmal beschlossen , die einzelnen
Principien , die durch ' s Ganze des Gesetzentwurfs sich ziehen,
festzustcllen . Zn diesem liegt ganz deutlich , daß man erst
darüber Gewißheit haben will . Diese kann der Landtag erst
durch eine Erklärung der Staatsregierung erhalten.

Davon abgesehen hängt aber von der Erklärung der
Staatsregierung die ganze folgende Berathung ab . Es kann
sein , daß sie in dem einen Punkt sich einverstanden erklärt,
in dem andern nicht . Je nachdem wird auch der Landtag
vielleicht seine Ansicht modisicircn . Ich weiß nicht , wie wir
mit der Staatsregicrun g stehen , worauf der Antrag des Abg.
Linde mann  hingedeutet hat , mich dünkt und ich halte das
beständig fest , die StaatSregierung und der Landtag stehen
auf gleichem Boden , bas Beste des Landes zu wollen , und
wenn wir dies im Auge behalten , so glaube ich, daß die Ei¬
nigung zu Stande kommt.

Uebngens ist schon genügend hervorgehvben , daß es
kaum möglich wäre , bas Gesetz durch zu beralhen , wenn wir
nicht die Gewißheit haben über diese Hauplbestimmung und
über die Principfragen , die das Gesetz durchlaufen.

Wir haben auch bei dem Entwurf über das Pensionsge¬
setz einen solchen vorläufigen Bericht erstattet und um so mehr
empfiehlt es sich hier , daß wir die Zeit nicht nutzlos vergeu¬
den und dies würde geschehen , wenn die Einigung mit der
Staatsregierung nicht erfolgt , was ich jedoch immer noch
wünsche und hoffe . Deswegen muß ich Ihnen recht dringend
empfehlen , den Antrag des Ausschusses , wie er gestellt ist,
anzunehmcn.

Präsident : Der Ausschußantrag lautet:
»Der allgemeine Landtag wolle beschließen : Die

Staatsregierung wird eisucht , sich mit den in der
Sitzung vom 7 . d. M . gefaßten Beschlüssen , denen le¬
diglich die in dem deshalb erstatteten Berichte enthal¬
tenen und in der öffentlichen Discussion weiter aus-
geführtcn Motive zum Grunde liegen , einverstanden
zu erklären , damit der Landtag in der Berathung deS
Gesetzentwurfs fortzufahren vermöge , insofern die

Staatsregierung ^ sich nicht bewogen finden würde,
einen auf Grund der gefaßten Beschlüsse neu ausgear-
beiteten Gesetz -Entwurf dem Landtage vorzulegen ."

Ich werde diesen Antrag zugleich zur Abstimmung
bringen . Herr Lindemann  hat einen förmlichen Antrag
nicht gestellt , sondern nur diesen verneint . Ich bitte also die
Herren , welche mit dem Ausschußantragc einverstanden sind,
sich zu erheben . — Der Antrag ist angenommen . Wir fah¬
ren jetzt in der Berathung des PensionS -Gesetz -Entwurfes
fort . Es ist mir so eben ein Schreiben des Großherzoglichen
Staatsministcriums zugekommen , betreffend den Gesetzentwurf
über den Austritt der Staatsdiener des Militairstandes und
seine Ausdehnung auf die Militairpersonen von Unterofsiziers-
rang . Ich habe das Schreiben noch nicht durchlesen können;
La ich aber nicht weiß , in wie weit cs influirt auf die heu¬
tige Verhandlung , so wird es wohl angemessen sein , dasselbe
sogleich zur Kenntniß der Versammlung zu bringen . ( Das
Schreiben wird durch den Schriftführer Strackerjan  ver¬
lesen .) Dieses Schreiben würde an den Ausschuß gehen , der
für das Pensionsgesetz bestellt ist . Wir werden in unsrer
gestrigen Berathung fortfahren können . Wir sind gekommen
bis zum §. 10.

Der tz. 10 . lautet:

„Der in einem der Fälle des tz. 4 Abs . 2 , des § . Z Z . 3,
des tz. 6 Z . 1 und des ß. 7 b . o. in den Ruhestand Ver¬
setzte  hat die Verpflichtung , mit einem seiner früheren Be¬
soldung wenigstens gleichkommenden Gehalte in den Staats¬
dienst wieder einzutreten,  wenn ein seinen Kräften
und seiner frühern dienstlichen Stellung entsprechendes Amt
offen , auch , im Falle des § . 5 Z . 3 , seine Dicnstunsähigkeit
gchoben ist.

Auch vor der förmlichen Wiedcranstellung muß er ein
zelne im Interesse des Staatsdienstes ihm aufgetragcne und
jener Stellung entsprechende Geschäfte übernehmen , zu deren
Besorgung er im Stande sein möchte.

Die desfälligcn Bestimmungen stehen der Staatsregie¬
rung zu , in den geeigneten Fällen unter den Beschränkungen
derArt . 1l8 . Abs . 1 u . 2 . und 119 des Staatsgrundgesetzes ."

Abg . v . Finckh (Berichterstatter , verliest ) :
1) Gegen die Bestimmung des ersten Absatzes erheben

sich die Bedenken : daß ein in den Ruhestand versetzter Be¬
amter inzwischen zu alt geworden sein kann , um , ohne Hätte
für ihn , in ein , seiner früheren dienstlichen Stellung ent¬
sprechendes , Amt wieder cinzutreten ; — ferner : daß derselbe
dadurch möglicher Weise gegen seine inzwischen aufgcrücktcn
Altersgenossen sehr zurückgcsetzt werden kann ; und endlich:
daß er in Beziehung auf Wohnsitz , Beschäftigung rc. mittler¬
weile vielleicht völlig veränderte Einrichtungen getroffen hat,
die durch seine Wiederanstellung unangenehm durchkreuzt
werden . Gewiß wäre es zu wünschen , daß sich Bestimmun¬
gen treffen ließen , wodurch diese Ucbelstände vermieden wür¬
den . Der Ausschuß hat indeß einen paffenden Ausweg zu
finden nicht vermocht . Denn wollte man bestimmen : daß die
«»gebotene Stelle dem gegenwärtigen  Alter des in Ruhe
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stand versetzten entsprechen müsse , so würde das eineStheils
meistens zu einer Beeinträchtigung Anderer , im Dienste Ver¬
bliebener , anderntheils in manchen Fällen zu einer Beschrän¬

kung des Rechts des Staats auf Wiederanstellung führen,
indem der in den Rubestand Versetzte , — sei es nun wegen
mangelnder Gelegenheit sich weiter auszubilden , oder auch
überhaupt , — gewiß manchmal , wenigstens zur Zeit , zur ge¬
hörigen Ausfüllung des höheren Postens nicht im Stande
sein möchte . Ebenso würden durch die Beschränkung der
Pflicht zum Wiedereintrittein den Staatsdienst auf gewisse
Jahre  nach der Versetzung in den Ruhestand , die gedachten
Uebelstände nur v .rkieinert , nicht aber gänzlich gehoben wer¬
den . Und was endlich die aus einer mittlerweile veränderten

Einrichtung rc. zu besorgenden Unannehmlichkeiten betrifft , so
fehlt es für diese an jedem , im Voraus in irgend genügender
Weise zu bestimmenden Maaßstabe . Diesemnach kann es sich
eigentlich wohl nur fragen : ob der erste Absatz , so wie er
lautet , anzunehmen oder ganz zu streichen sei?

Da nun der Ausschuß das Recht des Staates von dem¬

jenigen , dem er aus der Staaskaffe den Lebensunterhalt ge¬
währt , auch die Dienste zu fordern , zu welchem derselbe fähig
ist, anerkennen zu müssen , — und ferner von der Staatsre¬

gierung mit Sicherheit erwarten zu können glaubt , daß sie
bei der Anwendung dns ihr hier zugesprochenen Rechtes mit

schonender Berücksichtigung aller Verhältnisse verfahren werde,
— so empfiehlt er diesen Absatz in so weit zur unveränderten
Annahme.

2 ) Dagegen findet der Ausschuß es nur billig und ge¬
recht , daß ein Anspruch derjenigen in den Ruhestand Versetz¬
ten , von denen der erste Absatz handelt , jedoch mit Aus¬
nahme derjenigen,  die auf den Grund des § . 7 a . in den
Ruhestand versetzt sind , auf vorzugsweise  Berücksichtigung
bei Wicderanslellungeu ausdrücklich anerkannt wird . Deshalb
beantragt er im ersten Absätze , hinter den Worten : „ hat die
Verpflichtung " die Einjchaltung:

„mit Ausnahme des Falls des §. 7 e. aber auch einen
begründete » Anspruch ."

3 ) Der Ausschuß verkennt nicht , daß die rücksichtslose
Anwendung der im zweiten  Absätze , dem in den Ruhe¬

stand Versetzten aufgelegten Verpflichtung , namentlich auch
um deshalb zu großen Härten führen kann , weil cs unmög¬
lich ist, das Maaß der Geschäfte von vorn herein genau zu
bestimmen , die dem in den Ruhestand Versetzten soll aufge¬
tragen werden können . Diese Bedenken scheinen dem Aus¬
schüsse indeß doch nicht gewiß genug , um den gänzlichen
Wegfall dieses Absatzes genügend zu rechtfertigen . Es kann
gewiß nicht verkannt werden , daß cs nicht nur billig , sondern
sogar gerecht ist , dem Staate das Recht zuzuerkennen , auch
die Thäligkeit des in den Ruhestand Versetzten , dem er ja
die Mittel zu seiner Existenz aus der Staatskasse verabreicht,
vorkommenden Falls in Anspruch nehmen zu können . Gegen
eine unbillige Belastung schützt, abgesehen auch von der sicher
vorauszusetzenden brlligen Rücksichtsnahme von Seiten der
Staatsregicrung , bei Anwendung dieses Rechts die ausdrück¬

liche Bestimmung , daß der in Ruhestand Versetzte nur zur
Uebcrnahme einzelner  entsprechender Geschäfte verpflichtet
sei , so wie ferner die , im tz. 18 . im Differcnzfalle gestattete
Berufung auf das höchste Landesgericht.

Glaubt demnach der Ausschuß , bas Princip  dieses
zweiten Absatzes zur Annahme empfehlen , und auch von einer
näherenSpecialistrung im Allgemeinen  absehen zu müssen,
so hält er cs doch angemessen , denjenigen Fall beschränkend
hervorzuhebcn , in welchem dem in den Ruhestand Versetzten
die Beauftragung mit Arbeiten für den Staat meistens ganz
besonders lästig und nachtheilig sein würde . Deshalb bean¬
trag der Ausschuß , am Schluffe dcö zweiten Absatzes den
Zusatz:

„jedoch nur , falls er dadurch zu einer Veränderung
seines augenblicklichen Wohnsitzes nicht gezwungen
wird ."

4 ) Außerdem schlägt der Ausschuß , zur Erreichung größe¬
rer Bestimmtheit , vor : anstatt : „ im Stande sein möchte  ,
am Ende des zweiten Absatzes , zu setzen : „ im Stande ist. "

Regierungs - Kommissar Selckmann : Meine Herren!
Der Antrag sub 2 ., welcher Ihnen vom Ausschuß vorgeschla¬
gen ist , scheint nicht ganz klar zu sein . Es soll dadurch der
in Ruhestand Versetzte mit Ausnahme des Falles in tz. 7 . e.
auch einen begründeten Anspruch darauf haben , mit einem
seiner früheren Besoldung wenigstens glerchkommenden Ge¬
halte in den Staatsdienst wieder einzutreten . ES fragt sich
nun , wie es werden soll , wenn ein solcher Anspruch von Sei¬
ten der Staatsregierung nicht für begründet erachtet würde.
Wer soll darüber entscheiden ? Es können hier auch nur zwei
Fälle denkbar sein : entweder es entscheidet irgend ein Ge¬
richt oder die Staatsregierung . Das erstere bürste aber un¬
zulässig sein und das zweite macht den ganzen Satz über¬
flüssig . Dann aber würde auch die Bestrmmung wesentlich
in das Recht der Staatsregierung , welches darauf geht , bei
der Anstellung der Staatsdiener unbeschränkt in ihrer Wahl
zu sein , cingreifen . Endlich würde man jedenfalls mit der
Ministerverantwortlichkeit in Widerspruch geralhen , denn die
Staatsregicrung kann unmöglich , wenn ihr ein Angestellter
aufgcdrungen würde , für die Handlungen , welche sie gezwun¬
gen ist, durch einen solchen ihr ausgedrungenen Staalsdiener
ausführcn zu lassen , verantwortlich sein . Sollte aber die

'Staatsregicrung darüber entscheiden , dann glaube ich, ist cs
klar , daß der Anträg alle Bedeutung verliert , denn ob sie
einen Beamten anstellen will oder nichr , ist eben von der
Staatsregierung abhängig . Was den andern Punkt betrifft,
daß nämlrch der in Ruhestand Versetzte zur Uebcrnahme ein¬
zelner Geschäfte nur verpflichtet sein soll , falls er dadurch zu
einer Veränderung seines Wohnsitzes nicht gezwungen rmrde,
so muß bei den sämmtlichen Bestimmungen des tz. 10 . wohl
vorausgesetzt werden , daß hier stets nur ein billiges Maß
Ungehalten und daß nur mit Berücksichtigung der Verhält¬
nisse verfahren werden wird . Würde Jemand bei ertheilten

Aufträgen genöthigt sein , seinen Wohnsitz zu verändern , so
würde eine besondere Vergütung der dadurch entstandenen
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Kosten gar nicht zu umgehen sein. Es liegt dies in der Bil¬
ligkeit begründet. Glaubt indeß die Versammlung auch in
dieser Beziehung den in Ruhestand versetzten schützen zu müs¬
sen, so scheint dagegen nichts zu erinnern. Es wird diese
Bestimmung übrigens nicht häufig in Anwendung kommen.
Den dritten Vorschlag, die Redaktionsvcränberung anlangenv,
so scheint dieser ganz unbedenklich.

Abg. Mölltng : Das Staatsgrundgesetz sichert im
Art. 122. dem richterlichen Beamten seine volle Unabhängig¬
keit. Er kann von seinem Amte nur durch Urtheil und Recht
entfernt werden. Nur durch Urtheil und Recht Einbuße an
seinem Ruhegehalt erleiden. Dies Prinzip wird gebeugt
durch tz. 7. b. Verminderung der Geschäfte, Veränderungen
im Dienst machen es nöthig, Haß er sich gefallen lassen muß,
in den Ruhestand versetzt zu werden.

Es ist die Gewalt der Umstände, die das Prinzip beugt.
Es ist nothwendig, daß auch der Richter dieser Nothwendig-
keit sich beuge. Aber, meine Herren, dies kann doch nur so
lange geschehen, als diese Gewalt dauert. Sind die Umstände
wieder da, die es gestatten, daß der Beamte in sein Amt
wieder cintritt, dann muß er auch in integrum rcstituirt wer¬
den, dann muß ihm auch das wiedergegebcn werden, was er
durch die Macht der Umstände verloren. Ich erkläre mich
in sofern mit dem Anträge des Ausschusses einverstanden.

Wenn der Herr Regierungscommissarsagt, der Ausschuß¬
bericht sei nicht recht klar, so bin ich freilich mit ihm einver¬
standen-, aber in anderer Weise. Ich erlaube mir dies deut¬
licher zu machen, nämlich dahin, daß den Beamten ein be¬
stimmter Anspruch auf ein bestimmtes Amt gegeben werde,
und ich muß nachfolgenden Antrag stellen:

„Der richterliche Beamte, welcher auf Grund des tz. 7.
b. in den Ruhestand versetzt wird, hat ein Anrecht
aufBerufung zu einemRichtcramte, bas seinem Dienst¬
alter und seinem Dienstgehalte entspricht."

Mich dünkt, daß dies dem Rechte der Staatsregierung,
Lie Beamten zu ernennen, keineswegs in den Weg tritt, denn
der richterliche Beamte, der in Ruhestand versetzt ist, ist nur
suspendirt, er ist nur einstweilen seines Dienstes enthoben«
Hat die Staatsregierung ihn vorher angestellt, so wird er
dann nur wieder restituirt, und wie gesagt, die Unabhängig¬
keit des Richterstandes fordert dies um so mehr, fordert dies
mit Nothwendigkeit. Ihr würde wieder ein Grab gegraben
werden, wenn cs von der Willkür der Staatsregierung abhinge,
ob er wieder ein Amt erhalten soll oder nicht. Das Richteramt
kann nicht genug unabhängig von dem Willen der Staats¬
regierung erhalten werden. Wenn man sagt, wer darüber
entscheiden soll, die Staatsregierung oder die Gerichte, so ist
Lurch meinen Antrag gerade dem vorgebeugt; das nächste
Amt soll der in Ruhestand Versetzte haben, was seinem Dienst-
alter und seinem Ruhegehalt entspricht. — Seinem Dienst¬
alter — gehen die Andern vor, so muß er weichen; seinem
Dienstgehalt— das scheint mir ganz natürlich, würde ihm
Las verweigert, so würde man ihm unrechtmäßiger Weise ent¬
ziehen, was ihm gebührt, und somit scheinen mir die Einwen¬

dungen der Staatsregierung völlig gehoben. Ich meine aber
auch, in pekuniärer Beziehung ist's vortheilhaster für den
Staat . Denn der richterliche Beamte, der in Ruhestand ver¬
setzt wird, aus dem Grunde des tz. 7. b., kostet dem Staate
nutzloses Geld. Es muß dem Staate daran gelegen sein,
daß er im Dienste wieder gebraucht wird. Aus diesem Grunde
empfiehlt sich gerade mein Antrag. Ich muß aber noch einen
andern Antrag stellen, nämlich den Absatz zu Z. 10.: „auch
vor förmlicher Wieberanstellung muß er einzelne im Interesse
des Staatsdienstes ihm ausgelragene und siinrr Stellung
entsprechende Geschäfte übernehmen, zu deren Besorgung er
im Stande sein möchte", gänzlich zu streichen.

Der Bericht sagt, der Staat habe ein Recht darauf, von
demjenigen, dem er aus der Staatskasse den Lebensunterhalt
gewähre, auch die Dienste zu fordern, zu welchen derselbe
fähig sei. Meine Herren, von dem strengen Rechte kann hier
keine Rede sein; wenn wir das strenge Recht anwenden wol¬
len, so hat der Staatsdicner gar keinen Anspruch auf Ruhe¬
gehalt, denn man kann das strenge Recht nur nach demCon-
tractsverhältnisse bcurtheilen und wenn der Beamte keine
Dienste mehr leistet, so braucht man ihm auch die Gegenlei¬
stung nicht mehr zu geben. Nehmen sie aber die Billigkeit
an. Der Bericht sagt: „die Slaatsregierung würde bei der
Anwendung des ihr hier zugesprochenen Rechts mit schonen¬
der Berücksichtigung aller Verhältnisse verfahren. Za, es kann
sein, die Staatsregierung ist in einzelnen Fällen billig, in .an¬
dern unbillig; dies liegt in der menschlichen Natur und die
Staatsregierung kann sich derselben nicht entäußern. »

Ich will mir erlauben, Ihnen ein Beispiel vorzuführen.
Nehmen Sie einen Landgerichlsasseffor, der in Ruhestand ver¬
setzt werden soll. Er erhält 275 Thlr. Ruhegehalt, damit
soll er sich behelfen, er wird es, aber wenn er Familienvater
ist, so wird und muß er zu einem Nebengeschäfte greifen, er wird
so Winkeladvocat werden, Abschreiber oder dergleichen, beides
wird ihn in keiner Weise herabsetzcn. Soll er nun den Placke¬
reien der Staatöarbcitcn unterworfen werden? Soll er die
Zeit, welche der Broderwerb von ihm fordert, noch wieder
dem Staate opfern? so halte ich das für unbillig. Neh¬
men Sie den Fall an, wenn ein Beamter nach §. 7. c.
abgehen muß. WeShalb muß er abgehen? Er ist dem ganzen
Dienste zum Nachtheil. Aber ist cs dann würdig, daß dem
Manne, von dem der Staat erklärt, er ist dem ganzen Dienste
nachthcilig, daß der Staat noch einzelne Arbeiten von ihm
fordert, zu denen er ihn vielleicht tauglich hält? — Meine
Herren, Gesetze müssen von der edlen Natur des Menschen
ausgehen, die edle Natur sträubt sich, daß der Staatsbeamte
solche einzelne Arbeiten übernehmen muß. Der Akcessist, der
erst seine Karriere machen muß, wird solche Arbeiten gern
übernehmen, aber der Beamte wird sich sträuben gegen solche
aufgebürdete Arbeiten, wenn er einmal in Ruhestand versetzt
ist. Ueberhaupt glaube ich, daß daS Band zwischen StaatS-
regierung und in Ruhestand Versetzen nach Möglichkeit ge¬
lockert werden muß. Und wenn er einmal die Vonheile der
Anstellung entbehrt, so sollte man ihm nicht so kleinliche La-
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sten aufbürden. Die Hauptsache wird sein, daß der Staat
nur Nachthcile davon haben wird, denn solche gezwungene
Arbeiten geschehen lieber gar nicht. Ich meine, der Staat
hat genügende Kräfte und wird sie noch lange haben, um die
Arbeiten seiner Acmter vollziehen zu lassen und so verschonen
Sie den Beamten mit einem solchen Zwange, der nur nie-
dcrdrückend ist, und Sclavendienste fordert statt Freiheit zu
geben.

Präsident : Der eine Antrag des Abg. Mölling lautet:
„Es soll der tz. 10. die Verbesserung erhalten:

Der richterliche Beamte, welcher auf Grund des tz. 7.
d. in den Ruhestand versetzt wird, hat ein Anrecht
auf Berufung zu einem Richteramte, das seinem Dien-
alter und seinem Dienstgehalte entspricht."

Ist dieser Antrag unterstützt? — Er ist unterstützt. Dann
ist beantragt worden: cS sei der Absatz2. dieses ß. ganz zu
streichen.

Ist dieser Antrag unterstützt? — Er ist unterstützt.
Abg. Wibel : Meine Herren, die Streichung des Abs.

2. möchte ich auch aus den Gründen, die Ihnen der Abg.
Mölling  schon klar und eindringend dargelegt hat, recht
dringend anempfehlen. Wahrlich es wird dem Dienste durch
diese Bestimmung nicht genützt und es wird eine große Härte
geübt werden, nicht aus bösem Willen, wie man bei uns die
Furcht voraussetzt, nein die Staatsregierung wird ganz un¬
willkürlich Härte üben müssen , wenn sie das thut, von dem
sic glauben muß, daß cs nothwendig sei. Denn es ist klar
genug, daß der in Ruhestand Versetzte Einrichtungen macht
auf eine andere Lebensweise, und zu möglichster Ersparung
oder Vermehrung seines Einkommens. Der Ausschuß selbst
hat gefühlt, daß es in einem Falle mit einer großen Härte
für den in Ruhestand Versetzten verbunden sein würde und
er hat als solcher den Fall der Wohnungsveränderung auf¬
geführt. Die Rückgängigmachung der Wohnungsveränderung
kann nie und nimmer verlangt werden zum Zweck einzelner
Arbeiten, welche die Staatsregierung auferlegt. Aber wie
viel andere Verhältnisse giebt's noch, meine Herren, welche
eben so sehr im Wege stehen? Der Abg. Mölling  hat schon
die einzelnen wichtigsten Rücksichten vorgesührt, welche in Be¬
tracht kommen können. Denjenigen, der auf eine» Ruhege¬
halt gesetzt ist, den wir klein, sehr klein bestimmen müssen,
nicht aus Härte gegen den Beamten, sondern klein aus Fi-
nanznoth, so daß er nicht viel höher sei, als was erforderlich
ist, den in Ruhestand versetzten nicht zu nöthigcn, die öffent¬
liche Wohlthäligkeit anzurufcn, der alles, was er noch an
Kräften hat, dazu brauchen wird, um sich einen Nebenerwerb
zu verschaffen— den darf der Staat , ohne ungerecht zu sein,
hierin nicht noch beschränken wollen durch Auflagen einzelner
Arbeiten; und wenn dem Staats -Ministerium dies überlassen
wird, ich wüßte nicht, wie es die Nolhwendigkeit umgehen
soll, davon Gebrauch zu machen. Soll es großmüthig sein?
Soll das Ministerium, wie man zu sagen pflegt, in Gelegen¬
heit sehen, dem Einzelnen die vo>kommenden Arbeiten nicht
aufzulcgen, so werden sie von Andern gemacht werden müs¬

sen und wir bezahlen sie von unfern Steuern. Sind da zu¬
lässige Großmuthsrücksichten vom Ministerium? — Nein, so¬
bald Gelegenheit da ist, die gesetzliche Befugniß in Anspruch
zu nehmen, wie könnten die verantwortlichen Minister die
Staatscasse belasten mit Ausgaben für Arbeiten, die umsonst
geschaffen werden können auf dem gewöhnlichen Wege. ES
ist aber noch ein verkehrter Gesichtspunkt eingemengt. Es
ist keine Beschränkung oder Nichtbeschränkung der Staatsge¬
walt in Frage, wenn sie sich selbst gesetzlich Schranken setzt.

Nein, meine Herren, das Gesetz ist die Freiheit und in
der Beschränkung aller Gewalten durch das Gesetz soll die
Freiheit sein. Ich empfehle Ihnen also dringend, den 2.
Absatz zu streichen, er würde nutzlos Ungerechtigkeit und
Unbilligkeit schaffen. Was die Bestimmung im ersten Absätze
betrifft, so lege ich nicht viel Werth darauf. Dieses Recht
auf Wicderanstellung, ich glaube daß es selten wird geltend
gemacht werden können, die Voraussetzung dabei, werden in
seltnen Fällen cintreffen, und es wird schwierig sein, den
Nachweis zu führen. Nichts desto weniger halte ich es in
Beziehung auf die richterlichen Beamten zum Schutz unpar¬
teiischer Rechtspflege für nothwendig, daß wir dem Anträge
des Abgeordneten Mölling  beistimmen.

Staalsminister v. Buttel : Der Absatz2. hat manche
Bedenken hervvrgerufen. Es kann aber leicht Vorkommen,
daß auf diese Weise für einzelne Gelegenheiten besonderer Ta¬
lente noch benutzt werden können. Freilich mit Nachsicht muß
dabei immer verfahren werden, denn sonst könnten allerdings,
wie der Abg. Wibel  angeführt hat, große Härten entstehen;
allein eine schonende Rücksichtsnahme darf man auch mit Fug
voraus ctzen. Tie Hauptsache ist, daß besonders geeignete
Krä te noch hin und wieder dem Dienste nutzbar erhalten
bleiben, indeß sei diese Bestimmung Ihrer weitern Erwägung
anheimgestellt, viel bedenklicher und das ist auch schon von
hier auS bemerkt worden, ist dagegen der Antrag cS Aus¬
schusses in Bezug auf Absatz1. Der Abgeordnete aus Jever
hat dabei besonders das Richtcramt hervorgehoben und dabei
gesagt, die Ablehnung des Antragswürde zu einer Beeinträch¬
tigung der richterlichen Unabhängigkeit führen. Das muß be¬
stritten werden. Er selbst hat zugegeben, daß zwingende Um¬
stände eo mit sich bringen können, daß einzelne Richter in
den Ruhestand versetzt werden müssen. Dann ist aber der
Richter nur eben so daran, wie jeder andere Beamte in glei¬
cher Lage auch, keiner hat hier vor dem andern ein bevorzug¬
tes Recht auf Wiederanstcüung, daS berührt also die Unab¬
hängigkeit des Richteramts ganz und gar nicht. Ebensowenig
kann man zugeben, daß der in Ruhsstand Versetzte daS Recht
!vll beanspruchen können, nach seinem Dicnstalter gar einen
höher» Posten als er vorher hatte, cinzunehmen, denn wenn
Jemand eine Zeillang außer Dienst getreten ist, so hatte er
unterdessen sich vielleicht einen ganz andern Erwerb als Nah¬
rungszweig ungeeignet und die Fortbildung in seinem bisheri¬
gen Berufe vernachlässigt. Wie konnte dieser nun wohl in
einen höher» Dienstposten einrücken? Er wäre nicht im Stande
ihn auszusüllcn. Ferner aber: überhaupt, wie soll ein R echt



162

auf Wiedlranstellung vom Staate befriedigt  und wie ge¬
gen denselben geltend gemacht werden? Durch förmliche
Klage? Das gehr ja koch nimmermehr! Es wird daher,
wie cs scheint, bei dem Entwurf sein Bewenden behalten müs¬
sen, denn die Staatsregierung findet sich schon von selbst dar¬
auf hingewiefen, möglichst für die Wiederanftellung solcher Per¬
sonen, wie bier gemeint sind, Sorge zu tragen.

Abg. Mö 'lling : Es ist von dem Herrn Minister ge¬
sagt worden, die Autorität des Richterstandes könne nicht da¬
durch beeinträchtigt werden, daß aus dem Grunde deS tz. 7.
uni,. I). ein Richter in Ruhestand versetzt werde. Davon dünkt
mich ist auch bier nicht die Rede, sondern nur von der Unabhän¬
gigkeit des Richters. Wenn er weiß, es steht eine neue Or¬
ganisation des Gerichtswesens bevor, und wenn er da weiß,
daß ihn wie jeden andern Beamten die Versetzung in den
Ruhestand treffen kann, und daß des Damokles-Schwert über
feinem Haupte schwebt, so ist seine Freiheit, seine Unabhängig¬
keit gefährdet; wenn er aber weiß, daß er ein Recht hat, bei
passender Gelegenheit wieder cinzutreken, dann hat er seine
Unabhängigkeit gewahrt. Zn dem Staatsgrundgesetz ist die
Versetzung in den Ruhestand allerdings gestattet, aber nur
so lange die Gewalt der Umstände dauert. Wenn das Bei¬
spiel angeführt worden ist, daß ein Beamter, der 6 Jahre in
Ruhestand gewesen ist, unmöglich ein höheres Amt erlangen
könne, so muß ich bemerken, daß das nicht in dem Anträge
sieht. Ich beantrage nur, daß, um das Beispiel des Landge¬
richtsassessors bcizubchaltcn, dieser so in Ruhestand versetzt
würde, daß er die Stelle wieder bekäme mit demselben Ge¬
halt, den er gehabt hat. Zm klebrigen habe ich meine Mei¬
nung genügend ausgesprochen.

Reg.-Cvmm.Sclckmann : Ich möchte mir erlauben, hin¬
sichtlich des von dem Abg. Mölling  gestellten Antrags in
einer Beziehung noch auf etwas aufmerksam zu machen. Es
wird darin von Stellen gesprochen, die dem früheren Tienst-
einkommcn und Dienstaltcr entsprächen. Nun weiß ich nicht,
daß wir im Großherzoglhume Stellen haben, welche dem
Dienstaltcr cmsprächm. Sobald Jemand nacy den bisheri¬
gen Einrichtungen und gesetzlichen Bestimmungen den Prü¬
fungen genügt batte, so macht daS Dienstaltcr keinen Unter-
sch cd. Der kann eine höhere, eine andere, eine niedere Stelle
erhalten. Es würde also dieser Zusatz keine Bedeutung ha¬
ben. Es läßt sich nie sagen, diese Stelle ent Plicht dem Dienst¬
aller, weil Jeder in alle Dienststellen einrückcn kann, sobald er
nur die betreffende Prüfung bestanden hat. —Was dasDienst-
einkommen beinfft, bezeichnet das ebensowenig die Stelle, auf
welche er Anspruch machen könnte. Denn wir haben untere
Stellen mit höherem Gehalte als obere Stellen.

Es würde also in vorkommendcnFällen der bisher be¬
zogene Gehalt ebensowenig einen bestimmten Anhallpunkt ge¬
ben wie der andere Zusatz, daß er eine Stelle beanspruchen
könne, die seinem Dienstaltcr entspricht.

Abg. Lindemann : Ich muß mich auch aussprechen
für Streichung des zweiten Satzes. Ich bin gerade nicht
der Meinung, daß die Lage eines rüstigen Mannes, der eine

Pension ktiegt, so beklagenswert!, ist, wie man hier vorgeschützt
hat, ich weiß auch, daß man öffentlich darüber gesprochen hat,
ein rüstiger Mann solle seine Pension nicht in Müssigang
verzehren. Jndeß, meine Herren, ich halte das Motiv für
ganz richtig, daß der ganz Pensionirte sich meist einen an¬
dern Lebenserwcrb wählen muß und daß er da seine Kräfte
zu verwenden hat. Wenn cs, wie der Herr Minstcr sagte,
für den Staat wünschenswcrth ist, daß er mög'iche außer¬
ordentliche Talente des einzelnen Pensionisten benützen könne,
so bleibt es dem Staate ja unbenommen, durch eine neue
Convention dieses außerordentliche Talent für außerordentliche
Falle sich zu bewahren.

Der fernere Antrag des Abg. M öl ling  hat nicht meine
Zustimmung. DasKlagerccht auf Anstellung, meine Herren,
ist nicht zu empfehlen und in der Regel wird cs illusorisch sein.
Wenn wir dieses Klagerecht den richterlichen Beamten auch
nicht geben, io nehmen wir ihnen weder Würde noch Unab¬
hängigkeit. Die Unabhängigkeit des Mannes soll begründet
sein nicht in der Situation, sondern im Character.

Präsident : Die Diskussion über diesenK. 10. ist ge¬
schloffen. Der Hr. Berichterstatter hat noch das letzte Wort.

Abg. v. Finckh (Berichterstatter) : Der Antrag des
Ausschusses zum ersten Absätze hat zweifache Anfechtungen
erfahren, einestheils vom Mmistcrlisckc, und andcrnthcils
durch den Mölling ' schen  Antrag . Er ist unbestimmt und
unklar genannt, weil nicht gesagr sei, wer entscheiden solle,
ein Gerichtshof oder die Staatsregierung. Der Ausschuß ist
von der Ansicht ausgegangen, es sei hier kein Fall für ein
förmliches Prozeßverfahren und dcrgl. zu schaffen, sondern
die Entscheidung der Staatsregierung  zu Übertassen.
Deshalb fallt auch weg, was — unter Bezugnahme auf
die Bestimmung das Sraaisgrundgesctzes, daß die Regie¬
rung  die Beamlen anzustcllc» habe, daß die Minister dafür
verantwortlich seien ic. rc. — gegen den Antrag gesagt ist.
Denn überlassen wir der Staatsregierung die Bestimmung,
so bleibt ihr die Verantwortlichkeit, und ist sie auch nicht
beschränktm ihrem Anstellungsrechle. Wenn der Antrag
trotzdem verlang!, daß dein in den Ruhestand Versetzten süc
die gedachten Falle ein begründeter Anipruch auf Wiederan-
stellung ausdrücklich gegeben werke, — so beruht daS auf der
Ansicht des Ausschusses, daß, wenn das Gesetz eine solche
Anerkennung ausspucht, die Staatsregierung viel mehr  ge¬
müßigt sein wird, auf einen solchen Ausgetretenen Rücksicht
zu ncbmen, als wenn es nicht daslrht. Gerade in dem aus¬
drücklichen  Hcrvorhebcn, haß die Staatsregierungveipflich-
ict sei, bei neuen Anstellungen vorzugsweise Rücksicht zu neh¬
men aus die in den Ruhestand Vcrutzlen, grade darin fand
der Ausschuß eure große Garanlie für den in Ruhestand Ver¬
setzten, daß sein Anspruch auf WlcderanslcUung genügend
werde berücksichtigt werden. Denn wenn das Gesetz aus¬
drücklich sagt: er har einen Anspruch darauf, dessen Bcur-
theiluirg freüich in Cucrn Händen liegt, so ist das mehr und
besser, als wenn cs davon nichrs sagt. Das war die Ansicht des
Ausschusses, als er diesen Zusatz beantragte, und der An-
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sicht bin und bleibe ich auch noch , trotz alles besten , was ich

dagegen gehört habe . — Der Abg . Mölüng  har unserm
Anträge einen andern entgegcngestellr . Wenn ich den
Antrag beim Vorlcsen recht verstanden habe , io ist er
um nichts bestimmter,  als der des Ausschusses;
denn auch er bat reine Behörde,  die darüber ent¬

scheiden soll . Er ist nur noch beschränkter,  indem
er sich einesihcils blos aus richterliche  Beamte bezieht
und anderntheils blos auf die Fälle des ß . 7. b ., während

der Zusatzanlrag des Ausschusses auch auf die Fälle von ß. 5.
Ziffer 3 . sich erstreckt . Insoweit würde ich also darin auf
keinen Fall eine Verbesserung finden.

Es ist jedoch möglich , daß ich beim Vorlesen etwas über¬
hört habe.

Was den Antrag des Ausschusses zum 2 . Absätze betrifft,
so ist vom Regierungstische dagegen eingewandt worden , cs
müsse vorausgesetzt werden , daß von der Staatsregicrung , bei
Anwendung des in diesem Absätze ihr zugesprochenen Rechtes
Billigkeit werde geübt werden , und deshalb sei der Zusatz
nicht nöthig . Dasselbe haben wir auch im Ausschußberichte
angenommen , und nie bezweifelt , daß die Staatsregicrung im¬
mer nach Billigkeit verfahren werde , — acceptiren aber gern,
daß dieses vom Regierungstische noch ausdrücklich zugesagt
worden ist . Nur den hervorragendsten Fall haben wir , weil
sich doch Differenzen denken lassen , ausnahmsweise hervorhe¬
ben zu müssen geglaubt . Es ist gesagt , cs werde , wenn der
Fall einträte , daß ein in Ruhestand Versetzter wegen eines
ihm aufgetragenen Geschäftes seinen Wohnort verändern
müsse , ihm dies vergütet werden . Wohl , wenn dies ge¬
schieht , so wird sich derselbe auch nicht widersctzen.

Wenn die Ausnahme aber nicht gemacht wird , so hat
der in Ruhestand Versetzte bei Differenzen , die sich doch den¬
ken lassen , keine Garantie , baß es nicht geschehen kann , ohne
daß ihm Etwas bewilligt wird.

Unbilligkeit braucht man deshalb noch nicht bei der
Staatsregierung vorauszusctzen . Es wäre ja möglich , daß sie
zu einer Vergütung nicht geneigt wäre , weil sie dieselbe in
diesem  Falle vielleicht nicht für nöthig hielte.

Wenn aber gesagt ist, wir sollten den ganzen Absatz 2.
fallen lassen , so glaube ich, daß das nicht nöthig ist. Billigkeit
von Seilen der Staatsregierung immer vorausgesetzt , kann der

Satz keine Unzuträglichkeitcn hcrbeiführen . ES ist darin ja
ausdrücklich nur von einzelnen  Arbeite » die Rede , cs sol¬

len nur einzelne Aufträge sein . Würde der Pensionirte sich
aber auch dadurch ungerecht belästigt finden , so bleibt ihm
nach tz. 18 . das Recht zu sagen , ich thue cs nicht . Es kann
ihm dann die Pension doch nicht anders entzogen werden
als durch Richterspruch.

Es ist gesagt worden , „ es sei wünschcnswerth , die Bande
zwischen dem Pensionirte » und dem Staate möglichst zu
lockern ." Ich kann mich damit nicht einverstanden erklären.
Ich kann es überhaupt nicht für unbillig erklären , Jeman¬
den zu einzelnen  Arbeiten noch zu gebrauchen , dem der
Staat seinen Lebensunterhalt verabreicht . Daß dies nicht

LI.

in der Weise geschieht , daß sein Nebenerwerb dadurch beein¬
trächtigt werde , und daß er vor Willkür geschützt sei , dafür
zu sorgen ist unsere Sache ; daß aber das Band möglichst
gelockert werde , dafür sehe ich keinen Grund.

Im Gegentbeil , wenn der Absatz 1. angenommen wer¬
den sollte , so müssen wir wünschen , daß das Band möglichst
fest bleibe . Wenn wir aber den Absatz 1 . nicht wollen , dann
ist es etwas anderes , dann können wir auch den Absatz 2.

ganz streichen.
Gegen den Schlußantrag des Ausschusses ( unter 1 . )

hat sich keine Stimme erhoben , ich habe also nichts darüber
zu bemerken.

Abg . Mölling : Um ein Mißverständniß zu erläutern,
das ich nicht heben kann , da ich nicht mehr das Wort habe,

bezüglich der Worte „ seinem Dienstalter " bitte ich, diesen Satz
zu streichen.

Präsident : Es liegen folgende Anträge vor : Zu dem
1 . Absatz des tz. 10 . ist beantragt vom Ausschuß , daß nach
„hat die Verpflichtung " gesetzt werde „ mit Ausnahme der
Fälle des § . 7 . o. aber auch einen begründeten Anspruch " ,
und vom Abg . Mölling  ist außerdem beantragt als Zusatz
zu diesem Absatz:

„Der richterliche Beamte , welcher auf Grund des
tz. 7 . b . in den Ruhestand versitzt wird , hat ein An¬
recht auf Berufung zu einem Richteramte , das seinem
Dienstalter und seinem Dienstgchalte entspricht ."

nachdem die Worte „ und seinem Dienstalter " weggelasscn

worden sind . Dann ist zum 2 . Satz beantragt vom Aus¬
schuß die Abänderung , daß cs am Schluß heiße : „ jedoch nur,
falls er dadurch zu einer Veränderung seines aug nblicklrchen
Wohnsitzes nicht gezwungen wird ." — Wogegen vom Abg.
Mölling  der Antrag auf Streichung dieses Artikels ge-
gcstellt ist. Außerdem ist vom Ausschuß der Antrag gestellt,
daß es auf der 4 . Zeile dieses Satzes heiße : „ im Stande ist"
statt „ im Stande sein möchte ."

Ich weide nun , was den 1 . Absatz betrifft , zuerst den

Verbcsserungsantrag des Ausschusses zur Abstimmung bringen,
dann den auf richterliche Beamte sich im besonder » beziehen¬

den des Abg . Mölling.
Was den 2 . Absatz betrifft , so ist, wie gesagt , vom Aus¬

schuß ein Amendement dazu gestellt und auf der andern Seite
ist auf gänzliche Streichung dieses Satzes angetragen . Ich
werde nun so verfahren , wie wir es früher immer gehalten
haben . Ich werde zuerst das Amendement und dann den
Art . .mit diesem Amendement , oder den Wegfall zur Abstim¬

mung dringen , so daß alle d' ie, welche , wenn das Amendement
angenommen ist, die Streichung wollen , immer demgemäß für
den ganzen Wegfall noch stimmen können.

Ferner werde ich endlich beim 1 . Absätze die beantragte

Abänderung zur Abstimmung bringen.
Abg . v . Finckh : Meines rachtens würde in Bezug

auf den zweiten Absatz doch der Antrag auf Streichung zuerst
zur Abstimmung zu bringen sein , und erst wenn der abgelehnt
ist , unser Antrag . Wird der Antrag auf Streichung ange-
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nommen , so wird unser Antrag ganz überflüssig . Ich gebe
zu , daß wir wie vorgeschlagen abstimmen können , aber wie
mich dünkt , ist das ein Umweg.

Präsident : Es ist, wie gesagt , diese Frage schon auf
den vorigen Landtagen zur Sprache gebracht und für die Reihen¬
folge entschieden worden , welche ich früher wie jetzt vorge¬
schlagen habe . Ich glaube auch , daß diese Reihenfolge wohl
begründet ist , und muß meinem Vorschläge inhäriren . Ich
gehe davon aus , daß bei der Abstimmung Niemand kaptivirt
werde . Ich kann nämlich möglicher Weise in der Lage sein,
daß ich für den Wegfall dieses Artikels stimme , wie er im
Entwurf steht ; wenn aber derselbe diesen Zusatz bekommt,
den der Ausschuß beantragt , dann nehme ich ihn mit beiden
Händen an . Das ist ja möglich . Daher ist immer die
Frage , bevor ich über den Wegfall stimme : ob der Artikel so
sei» soll oder anders ? für den Wegfall präjudizirlich . Ich
kann in der Lage sein , daß ich gleich stimme , er soll wegfal¬
len , -penn er steht wie im Entwurf , aber nicht , wenn er die
Abänderung bekommt . Ob er aber diese bekommen wird , das
weiß ich jetzt noch nicht , und insofern ist es in der Ordnung,
daß die Aenderung zuerst zur Abstimmung kommt . Wird
diese angenommen , stimme ich,für die Beibehaltung , wird sie
nicht angenommen , stimme ich für den Wegfall des Artikels.
Also ist immer diese Frage , so wenig es auf den ersten Blick
scheinen mag , in der Thal präjudizirlich für die weitere.

Abg . v . Finckh (Berichterstatter ) : Nach der eben vom
Hrn . Präsidenten gegebenen Erläuterung nehme ich zurück , !
was ich gesagt habe.

Abg . Böckel : Ich muß bemerken , baß es sich nicht

um den ganzen Artikel handelt , der wird allerdings nach dem
Amendement im Ganzen zur Abstimmung gebracht , sondern
um einen einzelnen Satz , der Abg . Mölling  Hai nur auf
Streichung des zweiten Absatzes angctragen und dieser wei¬
teste Antrag auf Streichung muß zuerst kommen ; wen » er

angenommen wirb , fällt jedes Amendement von selbst weg . ^
Präsident : Sollte das aber nicht gleichgültig fein, ob z

wir die einzelnen Sätze nach Paragraphen oder Absätzen thci-
len ? es kommt ja nur auf den Inhalt an , worüber abgc-
stimmt werden soll , ob nach Paragraphen oder nach Sätzen
abgetheilt , ist für die Sache einerlei.

Abg . Völckers : Es müßten da nun wohl die einzel¬
nen Absätze besonders zur Abstimmung kommen.

Präsident : Gewiß , das versteht sich , das fetze ich
voraus.

Abg . Wibel : Ich meine , meine Herren , es kommt
nur darauf an , daß wir unS recht verstehen . Wie die Ab¬
stimmung geordnet wird , ist dann einerlei . Ich meinesiheils
werde für die Verwerfung - dieses Satzes stimmen müssen , aber
wenn ich das nicht erlangen kann , so werde ich wenigstens
dafür stimmen , daß der Fall der Aenderung des Wohnorts

ausgenommen werde . Ich muß also nach der Anordnung
des Hrn . Präsidenten in diesem Falle zuerst für etwas  stimmen,
was ich dann nachher verwerfen will , ich muß zuerst stimmen
gegen und dann für den Ausschußantrag . Aber ich will cs

gern thun , aufstehen für den Zusatz und sitzen bleiben , wenn
der Hauptsatz zur Abstimmung kommt.

Präsident : Demnach bringe ich zum ersten Satze den
Antrag des Ausschusses zur Abstimmung , daß cs heißen
möge:

„mit Ausnahme des Falls des tz. 7 e. aber auch einen
begründeten Anspruch . "

Die Herren , welche dies wollen , bitte ich aufzustehen . —
Der Antrag ist angenommen . Ich bringe jetzt den Zusatzan¬
trag zu diesem tz. vom Abg . Mölling  zur Abstimmung;
er heißt:

„Der richterliche Beamte , welcher auf Grund des
tz. 7 b . in den Ruhestand versetzt wird , hat ein An¬
recht auf Berufung zu einem Richtcramlc , das seinem
Dienstalter und seinem Dienstgehalte entspricht . "

Ich bitte diejenigen Herren , welche bcistimmen wollen,
aufzustehen . — Der Antrag ist abgelehnt . — Zum zweite»
Absatz dieses ß . ist vom Ausschuß die Abänderung beantragt:

„Jedoch nur Falls er daduzch zu einer Veränderung
feines augenblicklichen Wohnsitzes nicht gezwungen
wird ."

Diejenigen Herren , welche diese Abänderung wollen , bitte
ich auszustehen . — Der Antrag ist angenommen . — Es ist
jetzt noch der Antrag gestellt , es soll in diesem tz. heißen
statt: «Im Stande sein möchte " : „ im Stande ist. « — Die¬
jenigen Herren , welche diesen zweiten Absatz mit den bcschlos-

^ jenen Abänderungen annehmen wollen,  bitte ich aufzustehen.
Der Antrag ist abgelehnt . Also ist dadurch der zweite Ab¬
satz gestrichen . Ich bitte nun diejenigen Herren , welche den
tz. 10 . in der Weise , wie er jetzt beschlossen ist , annehmen
wollen , aufzustehen . — Er ist angenommen,

ß. 11 . lautet:
„Dem in den Ruhestand Versetzten gebührt,

abgesehen von den Bestimmungen der 18 und 19 , ein

^ Ruhegehalt  für seine Lebesbauer ."
! Abg . von Finckh (Berichterstatter , verliest ) :

Indem der Ausschuß nur kurz bemerkt , wie er keinen
haltbaren Grund dafür hat auffinden können , den Anspruch

auf Ruhegehalt von dem Mangel an hinlänglichem eigenen
Vermögen abhängig zu machen , und demnach diesen tz. zur
Annghme empfiehlt , beantragt die Mehrheit (v. Finckh,
Nicberding , Niebour I., Strodlhoff)  den Zusatz:

„Er behält seinen Diensttitel und Rang , und kann
die vorgeschriebene Dienstuniform tragen ."

Der tz. 11 . des Entwurfes , betreffend die Militair-
personen , hat diesen Zusatz , und es erfordert daher die sestzu-
haltende Gleichheit,  denselben auch hier zu machen , falls er
dort sollte stehen bleiben . Es kann sich also nur fragen : ob
dieser Zusatz nicht etwa auch in jenem tz. 11 . zu streichen sei?
Die Mehrheit hat sich hierfür nicht entscheiden können . Nicht
allein würde dieses dem bisherigen , und ohne Zweifel auch
künftig fortdauernden , ausnahmslosen Gebrauche in anderen
Siaaten widersprechen , — sondern auch eine unnöthige , und
schon deshalb ungerechtfertigte Härle enthalten , was selbst
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derjenige nicht verkennen kann , der auf Titel , Rang rc. gar
keinen Werth legt . Za , es würde darin sogar eine Unge¬
rechtigkeit liegen . Daß derjenige , der seinen Abschied  erhält,
den Anspruch auf Titel , Rang und Uniform verlieren muß,
ist ganz in der Ordnung , und nach Art . 33 . des Staats¬
grundgesetzes sogar nothwendig . Ein Verabschiedeter
tritt vollständig aus dem Amte , und aus jeg¬
lichem Dienstverhältnisse zum Staate . Mit dem
in den Ruhestand Versetzten  ist dieses nicht der Fall.
Dieser wird nicht verabschiedet,  es wird ihm also seine

bisherige Eigenschaft als Staatsdiener nicht genommen,
woraus denn nothwendig folgt , daß er sic behält . Er tritt
nur aus der Klasse der activen  Staatsdicner in die Klasse
der nichtactiven.

Dieses fortdauernde Dienstverhältniß tritt namentlich
bei denjenigen ganz deutlich hervor , die auf den Grund des
§. 5 . Z . 3 . 7 b und e. in den Ruhestand versetzt wurden,
indem diese nach tz. 10 nicht nur die Verpflichtung — nach
dem obigen Anträge des Ausschusses auch einen Anspruch —
haben , in den aktiven Staatsdienst wieder einzutreten , son¬
dern auch während ihrer Ruhezeit verpflichtet sind , einzelne
ihnen aufgetragene Geschäfte für den Staat zu übernehmen
und auszuführen.

Ist diesemnach der in Ruhestand Versetzte in der That
noch , wenigstens in gewisser Weise , als Staatsdiener  an-
zuschen , so steht auch der Art . 33 . Absatz 3 . des Staats-
grundgesetzcs der Annahme des vorgeschlagencn Zusatzes nicht
im Wege . Ucbrigens läßt sich auch aus den Protokollen des
vereinbarenden Landtags nicht allein Nachweisen , daß keines¬
wegs beabsichtigt wurde , auch Len in den Ruhestand Ver¬
setzten ihren bisherigen Titel , Rang rc. zu entziehen , sondern
sogar , daß der vereinbarende Landtag der bestimmten Ansicht
war , daß diese Auszeichnungen wenigstens den in den Ruhe¬
stand Versetzten verbleiben müßten . Nach S . 273 der ge¬
dachten Protokolle würde nämlich dem Satze:

,/AlleTitel , insoweit sie nicht mit einem Amte verbun¬
den sind , und dieses bezeichnen , sind abgeschafft , und
dürfen nicht wieder eingesührt werden . "

der Zusatz beantragt und angenommen:
«die nicht mehr in einem Amte stehenden Betitelten
werden hiervon nicht getroffen ."

Nach den ferneren Verhandlungen (vgl . namentlich S.
984 und 98h .) ist dieser Beschluß später nicht eigentlich auf¬
gehoben , sondern diese Bestimmung bei der Redaktion nur
um deshalb weggeblieben , weil man bei dieser , im Capitcl
der Grundrechte die wörtliche Fassung der in Frankfurt
beschlossenen Grundrechte bcizubehalten bemüht war.

Jedenfalls glaubt die Mehrheit aber auch die Frank¬
furter Grundrechte nur in dem oben angenommenen Sinne
verstehen zu können.

Die Minderheit dagegen (Schmedes)  kann sich mit
obigem Zusatzantrage zum tz. 11 . durchaus nicht einverstan¬
den erklären , indem sie die Annahme desselben , soweit er den
Titel betrifft , mit dem Art . 33 . des Staatsgrundgesetzcs nicht

vereinbar hält . Die Ansicht der Mehrheit , daß die in Ruhe¬
stand Versetzten damit noch nicht außer Amt gesetzt sind,
vielmehr noch fortwährend ein Amt bekleiden , kann die Minder¬
heit als eine richtige nicht anerkennen , cs ist ihr vielmehr gänz¬
lich unbegreiflich , wie ein Staatsdicner , der wegen Alter rc.
seines Amtes enthoben ist , dessenungeachtet noch als im
Amte stehend sollte angesehen werden können . Wenn es nun
nach Ansicht der Minderheit unzweifelhaft ist, daß ein in Ru¬
hestand Versetzter ein Amt nicht mehr  bekleidet , so verbietet
der Art . 33 . des Staatsgrundgesetzcs ausdrücklich , Jemandem,
der kein Amt hat , einen Titel beizülegen . Mit Grund wird
hier auch nicht dagegen der vom vereinbarenden Landtage
bei der ersten Berathung des Staatsgrundgesetzcs beschlossene
Zusatz zum Art . 33 . angeführt werden können , d .ihin lautend:

,/die nicht mehr in einem Amte stehenden Betitelten
werden hiervon nicht betroffen . "

Es sollte sich dieser Zusatz augenscheinlich nur auf die
derzeit bereits außer Amt stehenden Betitelten
beziehen . Halte der vereinbarende Landtag diesen Zusatz im
Sinne der Mehrheit des Ausschusses verstanden , so würde
er ihn bei der schlüssigen Redaktion sicher nicht wieder haben
fallen lassen , er würde hingegen ihn deutlicher dahin
formulirt haben:

daß die in Ruhestand Versetzten ihren frü¬
heren Amtstitel beibehalten sollten.

Der fernere Antrag der Mehrheit , den in Ruhestand
Versetzten das Recht auf ihren Rang und zum Tragen ihrer
srühern Dienstuniform zu geben , ist nach dem Staats-
grundgesetze zwar wohl zulässig , die Minderheit muß sich je¬
doch auch hiergegen eckläien . Sie vermag eineslheils nicht
cinzusehcn , was den Betreffenden mit solchem Rechte gedient
sein könnte , namentlich glaubt sie nicht , daß irgend ein in
Ruhestand versetzter Civil - Staatsdiener Verlangen darnach
haben könne , mit seiner srühern Dienstuniform
herumzugehen,  anderntheils kann sie ein solches Recht
auch nicht für zweckmäßig halten . Von ein r Weilern Aus¬
einandersetzung glaubt die Minderheit hier absehen zu dürfen,
und beantragt demnach:

die Annahme des tz. 11 des Entwurfs.
Abg . Bargmann : Die Gerechtigkeit gegen die Steuer¬

pflichtigen scheint mir zu fordern , daß die Pensionen auf ihre
ursprüngliche und natürliche Grundlage zurückgeführt werden.
Jetzt übersetzt man das Wort Pension i» Ruhegehalt , einst
übersetzte man es in Gnadcngehalt , und in den Reichsgesetzen
werden sie an einer Stelle Alimente genannt . Ich frage,
meine Herren , wer hat Anspruch auf Gnadcngehalt oder Ali¬
mente ? Ich glaube nur der , der sie bedarf . Wer kein eignes
oder hinreichendes Vermögen besitzt, hat allerdings Anspruch
darauf , denn der Staatsdicner kann nicht wie der GeweibS-
mann die Sorge für die Zukunft zum Hauptgegcnstand siineS
Strebend machen . Wenn er aber eignes und hinreichendes
Vermögen ln sitzt, sollte er den Staat nicht in Anspruch
nehmen , er sollte sich damit trösten , daß sein Leben nicht mit
seiner Dienstfähigkeit verloren gegangen sei. Bedenken Sie,
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meine Herren , je mehr Pensicnen Sie bewilligen , desto grö¬
ßere Lasten schaffen Sie für die Steuerpflichtigen . Ich spreche
nicht von den großen reichen Grundbesitzern , sondern von den
kleinern oder verschuldeten , die nur unter Mühseligkeiten und
Entbehrungen die Steuern aufbringen können . Denken Sie
auch an diese, legen Sie ihnen keine größere Lasten auf , als
die Nothwendigkeit gebietet . Ich stelle daher folgenden An¬
trag zu §. 11 . :

„jedoch nur in so weit als der betreffende Staatsdiener
ein dem Betrage des Ruhegehalts gleichkommendes
Einkommen nicht aus eignen Mitteln besitzt . Diese
beschränkende Bedingung findet aber bei dem in Ruhe¬
stand versetzten Staatsdiener nicht Statt , welcher noch
bas Recht und die Pflicht hat , wieder in Dienst zu
treten " .

Präsident : Ist dieser eben verlesene Antrag des Abg.
Barg  m ann unterstützt?

(Der Antrag wird unterstützt .)
Abg . Mölling -: Nur ein Paar Worte , meine Herren,

gegen das Amendement der Majorität des Ausschusses . Ti¬
tel , Rang und Uniform , ich hätte nicht geglaubt , daß der Be¬
richt unjrcs Ausschusses diese Jnventarienstücke aus der Rum¬
pelkammer der alten Zeit wieder hcrvorsuchen würde.

Wenn ich die Gründe des Ausschusses lese, die sorgfäl¬
tig ausgeführten rsllons8 «lubitanäi st äsolllsiicli , die Gründe
pro und contra , so ist es mir , als klänge eine Stimme aus
dem Faubourg St . Germain mir entgegen . Der Titel ist nur
an das Amt geknüpft , er ist mit demselben verbunden . Mil

dem Austritte aus dem Amte fällt daher nothwendig der Ti¬
tel weg . Das ist staatsgrundgcsetzlich . Der Rang spukt frei¬
lich wieder durch die Gesellschaft . Ich sehe ihn nur an als
Vorrecht der Stände . Ich halte ihn daher für abgcschafft,
weil nach Art . 33 . des Staatsgrundgesctzes alle Standesvor-
rechtc abgeschaffl sind . Was die Uniform betrifft , habe ich
alle Achtung vor ihr im Dienst . Im übrigen stimme ich ganz
mit dem Bericht der Minderheit überein . Sobald der Dienst
vorbei ist, wer will da noch Lust haben , sich mit den abge¬
tragenen , verbrauchten bunten Lappen zu behängen ! — Tritt
ein Staatsbürger in ein Amt , so muß er sich dem Zwange
und den Formen derselben unterwerfen . Das ist nicht anders.
Tritt er aber wieder in das Staatsbnrgcrthum zurück , dann
soll er nichts sein als ein schlichter , einfacher Bürger . Wer
einen höhern Titel will , mag ihn sich durch die Amtsführung
erwerben . Wenn er dann vom Alter gebeugt durch die Menge
geht und Einer sagt : Der that viel gutes im Amte , das ist
sein höherer Rang , und wenn ein Anderer hinzufügt : das ist
ein Ehrenmann : das ist sein höherer Titel , den mag er ha¬
ben und damit kann er sich begnügen . Wenn man sagt , in
Anziehung auf das Militär sei cs wünschenswerth , daß der
in Ruhestand Versetzte die Auszeichnung behalte , so sage ich,
umgedreht , weil dem Zivilstaatsdiener die Auszeichnungen ge¬
nommen werden , kann es sich der Militärstand auch gefallen
lassen . Nehmen Sie daher den Antrag der Minderheit des
Ausschusses an.

! Abg . Werry : Ich möchte doch den Antrag der Aus¬
schußmajorität vertheidigen . Wenn es Jemanden Spaß macht,
nachdem er in den Ruhestand versetzt ist, noch mit der Uni¬

form herumzugehcn , so sehe ich nicht ein , warum man einem
solchen Manne den Spaß verderben soll . Ich finde es jeden¬
falls hart . Damit aber kein Mißbrauch mit der Uniform ge-

. schehe, da ein solcher pcnsionirter Beamter sich noch für einen
etwaigen Beamten ausgeben und Amtshandlungen vornehmen
könnte , so scheint es mir wünschenswerth , daß an der Uni¬
form der in Ruhestand versetzten Beamten ein besonderes
Kennzeichen zur Unterscheidung von den im activen Dienste
stehenden angebracht würde , was ich hiemit beantrage.

(Heiterkeit in der Versammlung .)
Präsident : Wird dieser Antrag des Äbg. Werry  un¬

terstützt ? — Er scheint nicht unterstützt zu sein . Es hat
sich Niemand weiter zum Worte gemeldet und es ist dem¬
nach die DiScussion über den § . 11 . geschlossen , vorbehaltlich
des letzten Worts der beiden Berichterstatter . Der Berichls-
erstarter der Minorität hat zuerst das Wort.

Abg . Schmedes (Berichtcrst .) : Meine Herren , ich
werde Sie nicht lange mehr aufhallen , denn nachdem , was
der Abg . Mölling  gesagt hat , kann ich mich kurz fassen.
Ich glaube , der Art . 33 . des Staatsgrundg . setzes stellt cs
außer allen Zweifel , daß den in Ruhestand Versetzten kein Titel
mehr gesetzlich beigelegt werden kann , ich wenigstens kann das
Staalsgrundgesetz nicht anders verstehen und muß mich des¬
halb gegen die Beilegung eines Titels für die in Ruhestand Ver¬
setzten erklären . Was das Tragen der Lienftuniform betrifft , so
verbietet das Staaksgrundgesetz solches zwar nicht , wie ich
jedock schon in dem Ausschußberichke hervorgehoben habe,
so möchte ich nicht glauben , daß irgend einem Eivil - Staats-
diener damit etwas gedient sein rönne , wenn ihm erlaubt
wird , mir seiner alten Uniform herumzuspazieren . Ich be¬
ziehe mich auch in dieser Hinsicht auf das von dem Abg.
Mölling  G -sagte , und ersuche Sie , den Antrag der Mi¬
norität Ihres Ausschusses anzunehmen.

Abg . v . Finckh (Berichterstatter ) : Vom Abg . Barg-
mann  ist zuerst das Prinzip des K. 11 . angefoÄten und
ein darauf bezüglicher Antrag gestellt , der im Wesentlichen
darauf hinaus geht , daß dcmienigen , der eignes Vermögen
hat , um existiren zu können , eine Pension aus der Staais-
kasse nicht bewilligt werden soll . M . H . , ich glaube , dies
Amendement müssen wir verwerfen . Es widerstreitet nach
meiner Ansicht nicht blos der Gerechtigkeit , cs ist auch unpo¬
litisch . Wenn darauf hingewiesen wurde , daß die frübern,
Zeilen die Ruhegehalte nickt als einRecht anerkannt hätten,
weil man sie Gnadengehalt , Alimente,  genannt habe,—
so glaube ich, daß auS diesen Worten  schwerlich etwas wird
hergeleitet werden können . Angenommen aber auch , cs wäre
ein Recht auf Ruhegehalt früher nicht anerkannt worden,
so waren früher auch die Verhältnisse ganz anders . Früher
waren die Slaatstiencr meistens so gestellt , daß sie während
des Dienstes ein hübsches Sümmchen sich erübrigen konnten.

Das geht jetzt nicht mehr an . Jetzt wird dem Angestellten
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so viel gegeben , daß er so leben kann , wie der Staat ver¬

langt , daß ein Staalsdiener leben soll . Wenn man ihm aber

nicht mehr giebl während er im Dienste ist , so ists unge¬

recht , ihm dann nichts mehr zu geben , wenn er nicht mehr
dienen kann . Denn jeder Andere hat während der Jahre

der Rüstigkeit doch wenigstens die Möglichkeit,  sich etwas

zu erwerben , der Staatsdiener aber nicht . Ihn dann auf

eignes Vermögen zu verweisen , das hieße den Staatsdienst
nur auf solche beschranken , die von allen Mitteln entblößt

sind . Denn der Bemittelte würde sich hüten , einzukreten.

Gleichwohl ist nichts mehr zu wünschen , als daß wohlhabende
Leute in den Staatsdienst treten , indem bei dielen die nö-

ttige  Selbstständigkeit noch dadurch mehr gesichert wird , daß
Sie , was man so nennt , auf eignen Beinen stehen . Mehr

halte ich nicht nöthig gegen den Bargmannschen  Antrag

zu sagen . — Was dann den von der Majorität des Aus-

Ichusses zu diesem K. vo >. geschlagenen Zusatz betrifft , so glaube

ich genügend gekannt zu sein , um nicht noch versichern zu
muffen , daß ich für meine Person auf das,  was durch die¬

sen Zulatz beabsichtigt ist , wenig Gewicht lege . Zunächst
kommt es , was den Titel  betrifft , darauf an , ob die Ma¬

jorität oder Minorität Recht hat,  in der Frage : wie das

Siaalsgrundgesetz auszulegen sei ? Hat die Minorität R . chl,

daß , es dem Staatsgrundgesetze auch widerspreche , den in

Ruhestand Versetzten  den Titel zu lassen , so ist die

Sache abgemacht . Denn daß wir das Staatsgrundgesetz
darum nicht werden andern wollen , ist wohl klar . Die Ma¬

jorität ist andrer Ansicht und wie ich glaube , saus Gründen,

die im Berichte angeführt sind , und deren Wiederholung es
nicht bedürfen wird ) mit Recht . Angenommen nun , das

Skaatsarundgesctz verbietet es nicht , dem in Ruhe¬

stand Versetzten  den Titel rc. :c. zu belassen , so entsteht

die Frage : ist dies zweckmäßig?  Und da,  glaube ich,

hat sich die Mmorität gleich auf einen ganz verkehrten Stand¬

punkt gestellt , indem sic namentlich und ganz besonders her¬

vorhebt , was einem Zivilstaaisdiener daran gelegen ' sein

könne , noch mit der Uniform herumgehen zu dürfen , — abo

ganz verkannt Hai , was die Mehrheit ihrem Berichte an die

Spitze gestellt hat , nämlich daß die Ausdehnung der Be¬

stimmung des § - 11 . des Entwurfes belr . die Militair-

Personen auf die Zi v ilstaatsdiencr lediglich  auf Grund

der festzuhaltenden Gleichheit  geschehe , deren Festhalkung

auch um so mehr zu wünschen ist, da wir ja beschlossen ha¬

ben , daß beide Gesetze in Eins zusammengefaßt werden sol¬

len . Da käme es doch wahrhaftig wunderbar heraus , wenn

jene Bestimmung rsicksichtlich des Militärs sollte stehen bleiben,

den Z vilstaatsdi . nern aber jene Rechte förmlich sollten ab-

gesprochen werden . Es ist also nur die Frage : soll jene Be¬

stimmung bei dem Militär bleiben ? und wie ich glaube

spricht recht viel für deren Bejahung . Der Abg Mölling
hat geäußert : er habe nicht geglaubt , daß derAuSsLuß diese

Jnveniarienstücke aus der Rumpelkammer der Vorzeit wieder
hervvrzieh . n würde . Ich glaube , bei dem Ml lär haben

jene Rechte wirklich ihre große Bedeutung . Es ist bisher so §

gewesen , und ich glaube wir müssen wünschen , daß es auch
erner so bletbe . Dem Soldaten ist sein Rock ein Theil sei¬

nes Selbst . Der soldatische Geist hängt mit dem Rock zu¬

sammen . Der Soldat ist stolz auf seine Uniform und wird

es immer bleiben , stolz auf den Rock , in dem er dem Feinde

vielleicht in vielen Schlachten entgegen gestanden hat . Ziehen
Sie ihm diesen Rock im 60 . oder 70 . Jahre aus , so nehmen

Sie ihm damit ein Stück seines Selbst . So ist es stets in

der Welt gewesen und so wird cs bleiben . Wenn es nun

nicht geboten  ist , durch das Staatsgrundgesetz diesem bisher

allenthalben Ueblicden entgegen zu treten , so würde ich cs

kleinlich nennen müssen , wenn wir cs thun wollten . Es

würde das ein Froschmäulekricg sein.

Ich glaube sogar , wir müssen wünschen , in Bezug auf

die Ehrenhaftigkeit des Soldatenstandes , daß er auf die frag¬

lichen Rechte Gewicht legt . Auch der penfionirte Soldat

betrachtet sich noch als Theil der Truppen , wenn er die Uni¬

form tragen kann . Rauben wir ihm diese Freude nicht aus

so kleinlichen Rücksichten . Es hat selbst etwas AnfeuerndeS

für die im Dienste,  wenn sie sehen , daß auch dem alten

ergrauten Krreger noch die militairischen Ehren müssen erzeigt

werden . Ich glaube deshalb , daß die Beibehaltung der frag¬

lichen Rechte selbst dazu dient , den guten Geist im Heere zu

erhalten . Also nur mit Rücksicht auf das Militair  wünsche
ich, daß wir Len Absatz beibehalten . Einen materiellen
Gewinn erhalten die Pensionisten dadurch nicht , sondern nur

Ehrenrechte,  und die lassen Sie uns ihnen gestatten , vor¬

ausgesetzt , daß wir nach dem Staatsgrundgesetz es können,

— was meines Erachtens angeht.

Abg . Bargmann : Ich bitte um namentliche Abstim¬

mung wegen meines Amendements.
Präsident : Es liegen zu diesem Z. 1l . folgende An¬

träge vor:  t ) von dem Abg . Bargmann,  daß H. 11 . den

Zusatz erhalte:
„jedoch nur in so weit als der betreffende StaatS-
diener ein dem Betrage des Ruhegehalts gleichkom¬

mendes Einkommen nicht aus eignen Mitteln besitzt.

Diese beschränkende Bedingung findet aber bei dem

in Ruhestand versetzten Staatsdiener nicht Statt , wel¬

cher noch das Recht und die Pflicht hat , wieder in

Dienst zu treten ."
Und dann der Antrag des Ausschusses:

„er behalt seinen Diensttitel und Rang und kann die

vorgeschricbene Dünstunisorm tragen ."

Das sind also zwei Zusätze . Es ist vom Abg . Barg¬

mann  namentliche Abst mmung beantragt über sammtliche

Anträge . Ist dieser Antrag unterstützt ? ( Die Unterstützung

erfolgt .) Es ist ferner vom Abg . Schmedes  beantragt , daß

über Zusätze des Ausschusses ebenfalls namentlich abgestimmt

werde . Ist dieser Antrag unterstützt ? — ( Ec ist unterstützt .)

Wir stimmen demnach zuerst ab über den Zulatzantrag des

Abg . Bargmann. — Diejenigen Herren , welche diesen Zu¬
satz annehmen wollen , bitte ich mtt „ Ja " , die Andern mit

„Nein " zu antworten . (Es antworteten mit „ Ja " die Abg.
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Bargmann , Brörmann , Ianßen , Lindemann,
Lu ersten,Mey er,Pü sch elberqer , Schmede s,StroVt-
hoff , Struthofs , Thöle , Wehage7 — Mit "Nein" die
Abg.: Ama 'nn , Barleben , Barnstedt , Becker , Böckel,
Bothe , Drost , v. Düring , Egelriede , v. Finckh,
Georg , Görlitz , Kaiser , Kitz, Klävemgnn , ». Lin¬
dern , Lüken , Mölling , Nieberding , Nicbour l.,
Noell , Roth , Schmitz , Sprenger , Strackerjan,
Tappenbeck , Völckers , mit dem Zusatz: weil praktisch
nicht durchführbar,  Werry , Wibel , beide mit dem Zusatze:
weil nicht durchführbar.)

Abg. Bargmann : Ich wollte, die Herren hätten dies
in der Debatte zu zeigen gesucht.

(Der  Völcker 'schen Motivirung schließen sich später
noch an die Abg.  Böckel , Lüken , Mölling , Niebourl .)

(Mit Urlaub abwesend waren die Abg.  Crone , Nie-
Lour II., Reiners , Rösener.

Präsident : Der Zusatzantrag des Abg.  Bargmann
ist mit 29 gegen 12 Stimmen abgelehnt. Wir stimmen jetzt
ab über den Zusatzantrag des Ausschusses, er lautet:

„Er behält seinen Diensttitcl und Rang, und kann
die vorgeschriebene Dienstuniform tragen."

Diejenigen Herren, welche den Zusatz annehmen wollen,
bitte ich mit „Za" , die Andern mit „Nein" zu antw orten.
(Es- antworteten mit „Ja " die Abg. : v. Finckh, Kitz,  mit
dem Zusatz?: wegen Vcr chmclzung dieses Gesetzes mit dem
über den Dienstaustritt der Militairpersonen, Nieberding,
(wie Kitz), N iebour  I . , (wie Kitz) , Nöll , Roth (wie
Kitz), Schmitz , (wie Kitz ) , Strodthoff , Werry,  mit
dem Zusatze: namentlich wegen der Uniform. Mit „Nein"
die Abg.: Amann , Bargmann , Barlebcn , Barn¬
stedt , Becker , Böckel , Bothe , Brörmann , Drost,
v. Düring , Egelriede , Georg , Görlitz , Ianßen,
Kaiser , Klävemann , Lindemann , v. Lindern,
Luke », Luerßen , Meyer , Mölling , Püschelberger,
Schmedes , Sprenger , Strackerjan , Struthofs,
Tappenbeck , Thöle , Völckers , Wehage , Wibel.
Abwesend waren die früher Bemerkten.)

Der Zusatzantrag des Ausschusses ist mit 32 gegen9
Stimmen abgelehnt. Ich bitte jetzt diejenigen Herren, welche
hiernach den tz. annehmcn wollen, aufzustehcn. — Der ß. ist
angenommen. Der tz. 12. lautet:

„Die Größe des Ruhegehalts  bestimmt sich nach der
Größe des Gehalts und nach der Dauer der Dienstzeit.

Es soll betragen:
a) bei Gehalten über  1000 H

bis zum fünften Dienstjahre, dieses cinschließlich, 30 Proccnt
Des Gehalts, und ferner mit jedem vollendeten Dienstjahre,
bis züm fünf und zwanzigsten, dieses einschließlich, um
1«/z Procent, sodann aber um Procent des Gehalts stei¬
gen, jedoch nie weniger betragen, aiS nach der (unter b)
folgenden Bestimmüng bei einem Gehalte von 1600 H als
Ruhegehalt zu berechnen ist;

b) bei Gehalten von  1000 H und darunter

jedesmal 6 Procent mehr, als unter a. bei Gehalten über
1000 H bestimmt ist;

e) für die stimmführenden Mitglieder desStaats-
ministeriums,  welche nicht aus den im tz. 5. erwähnten
Gründen abtreten, die Hälfte des Gehalts.

Hat indeß ein solches Mitglied deS Staatsministeriums
vor seinem Eintritt als stimmführendes Mitglied in dasselbe
schon ein Staatsamt bekleidet, so erhält es ein, nach dem
beim Verlassen ver frühern Dienststelle bezogenen Gehalte,
den Bestimmungen unter a und I, gemäß zu ermittelndes
Ruhegehalt, in so fern dieses höher sein sollte, als die Hälfte
des ministeriellen Gehalts. Bei dieser Ermittelung des Ruhe¬
gehalts sind die im Staatsministerium zugcbrachten Dienst¬
jahre den frühern hinzuzurechnen.

Im Fall der Wiederanstellung nach ß. 10. muß das
Gehalt des neuen Amts dem Gehalt des vor Urbernahme
der Geschäfte eines stimmführenden Mitgliedes des Staats¬
ministeriums von dem Beamten bekleideten Amts wenigstens
gleich kommen.

ä) Diejenigen, welche durch eine bei Ausübung deS
Dienstes erlittene Beschädigung Dienstunfähig geworden sind,
erhalten nie weniger als ^ ihres Gehalts als Ruhegehalt.

Wird der Grund, aus welchem ein solcher Anspruch
erhoben ist, von der Staatsregierung nicht anerkannt, so
entscheidet darüber auf Anrufen deS Betheiligten oder aus
Antrag des Staatsmimsteriums daS Höchste Landesgericht
nach den Bestimmungen des tz. 9.

0) Das Ruhegehalt  kann sich in keinem Falle über
den Betrag des genossenen GchaltS und über 2000 H
belaufen.

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, den Bericht bloS
vorzulescn bis Ziffer2., indem ich da die Versammlung fra¬
gen werke, ob sie nicht vorzicht, zunächst das Princip von
der Tabelle der Discu>sion zu unterziehen.

Abg. v. Finckh (Berichterstatter verliest:)
tz. 12.

1) Der Ausschuß findet sich hier, was den ersten Absatz
und die Sätze unter s und b betrifft, in einem principiellen
Widerspruche mit dem Entwürfe. Der Entwurf geht von
dem Satze aus : daß der Anspruch auf Ruhegehalt erst durch
wirklich geleistete Dienste begründet werde, und stuft demge¬
mäß die Größe des Ruhegehalts vorzüglich nach den Dicnst-
jahren ab. Der Ausschuß dagegen glaubt die Größe deS
Ruhegehaltes lediglich nach der Größe des bisher bezogenen
Dienstgchaltes bestimmen, und auf die Dauer der Dienstzeit
überall keine weitere Rücksicht nehmen zu können, als dieses
durch die Bestimmung des Ruhegehaltes nach der Größe deS
Dienstgchaltes bereits geschieht.

Dre Ansicht deS Ausschusses beruht auf folgenden
Gründen:

Der Staat hat seinen Dienern so viel, aber auch nur
so viel, an Dicnstgchalt zu geben, als sie bedürfen, um auf
eine, ihren Verhältnissen und ihrer dienstlichen Stillung ent¬
sprechende Weise leben zu können. Davon muß auSgegang
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und , falls ein Mißverhältnis sei es im zu viel oder im zu >

wenig , bestehen sollte , dieses abgestellt werden . Da bei die¬

ser Einrichtung der Staatsdiener , dessen ganze Arbeitskraft

und Arbeitszeit vom Staate in Anspruch genommen wird,

nicht die mindeste Aussicht und Hoffnung hat , sich etwas zu

erübrigen , so erfordert es nicht blos die Gerechtigkeit , daß der

Staat , durch die Zusicherung eines entsprechenden Ruhege¬

haltes für den Fall der unverschuldet eintrctenben Dienstun¬

fähigkeit , denjenigen der sich seinem Dienste widmet in die

Lage fetzt, den Verlust der Möglichkeit , sich für den Rothfall

etwas zu erübrigen , ruhig ertragen zu können , — sondern es

ist dieses sogar ein Gebot der Politik . Ohne diese Zusiche¬

rung würden schwerlich Leute der Art , wie der Staat zu sei¬

nen Dienern nothwendig bedarf , in genügender Anzahl zu

dem Staatsdienste sich melden , ohne Zweifel aber gerade die

Tüchtigsten sich fern halten , und zwar um so mehr , als gerade

die Vorbereitung zu den wichtigeren Staatsämtern der Ein¬

satz eines sehr bedeutenden Capitals und den Aufwand vie¬

ler Lebensjahre umumgänglich verlangt . — Was nun die

Größe  dieses Ruhegehalts betrifft , so würde es theoretisch

gewiß das Richtigste sein , dieselbe in jedem einzelnen Falle,
unter Berücksichtigung aller concreten Verhältnisse , zu be¬

stimmen.
Dieses ist aber practisch durchaus unausführbar , auch mit

dem Character eines Gesetzes unverträglich , das seiner Natur

nach von vorn herein und generell die Normen der Beur-

theilung regeln soll . Deshalb bedarf es nothwendig  ei¬

nes andern entscheidenden und unterscheidenden pr attischen

Maßstabes . Als solcher erscheint nun aber die augenblickliche

Dienstcinnahme der betreffenden Person unläugbar am passend¬

sten , indem wenigstens als Regel, — und auf die Regel

kann cs hier nur ankommen , — angenommen werben muß,

daß diese ihren Verhältnissen entsprechen werde . Alles was

aber über diese , durch die Nothwendigkeit  gebotene , Ver¬

schiedenheit hinausgeht , alle ferneren , auf falsch verstandener

Billigkeit chcruhenden Unterscheidungen , — und dazu rechnet

der Ausschuß auch die Unterscheidung nach dem Dienstalter,

— sind ungerechtfertigt , verletzen das Prine >p der Gleichheir,

und stehen mit dem Zwecke und der Bedeutung der Zusiche¬

rung eines Ruhegehaltes im Widerspeuche , denn diese hat,

nach der Ansicht des Ausschusses , wenigstens insoweit

einen absoluren  Characicr , daß sie für alle in gleichen

dienstlichen Verhältnissen Stehenden eine gleiche sein mu.ß,

und die Frage nur sein darf : ist der Lct >essende definitiv

angcstcllter Staatsdicner ? und wie groß ist seine Einnahme?

Es ist dieses ein ähnliches Verhaltuiß wie bei den Versiche¬

rungsanstalten . Gleich wie es bei Liesen nur daraus ankomint,

ob Jemand Mitglied geworden , und wie hoch sein Einsatz ist?

nicht aber darauf , wie viele Jahre er seinen Beürag bezahlt

hat ? — ebenso darf es bei dem Ruhcgchalte nur darauf an-

kvmmen : ob Jemand definitiv angestellt , und wie hoch leine

Einnahme ist ? welche Letztere hier gewisseunaßen als Einsatz

zu betrachten ist.

Der Ausschuß verkennt zwar nicht , wie cs dem Gefühle

entspricht , auch durchaus billig ist, daß daS Dienstalter , die

längere Dienstzeit bei der Ausmittelung des Ruhegehaltes be¬

rücksichtigt , und demjenigen , der länger gedient hat , ein grö¬

ßeres Ruhegehalt bewilligt werde ; allein er ist der Ansicht,
daß dieses eben durch die Bestimmung in genügender

Weise geschehe , daß die Größe des Ruhegehaltes -vg .ch der

Höhe des augenblicklichen Dienstgchaltes  bestimmt

werden solle , denn als Regel  kann und muß entschieden

angenommen werden , daß unter übrigens gleichen Dienstver¬

hältnissen derjenige , welcher länger im Dienste sich b,sinder,

auch eine höhere Diensteinnahme habe . Es muß zwar zuge¬

geben werden , daß dieses nicht immer  der Fall ist, allein

Gesetze werden nach demjenigen gemacht , was die Regel

bildet , und es führt zu den größten Unzuträ stichkesten , sie

nach den Ausnahmsfällen einzurichten . Ucbcrdies sind diese

Ausnahmsfälle bei näherer Betrachtung , wenigstens in der

Regel , nicht einmal der Art , daß sie eine begünstigende

Rücksicht verdienen , denn wenn z. B . Jemand im Dienste

nicht emporsteigt und deshalb , oder arrch aus sonstigen Grün¬

den , seines DienstalterS ungeachtet , eine Vermehrung seiner

Einnahme nicht erhielt , so wird dies meistens in der Art sei¬

ner Leistungen seinen Grund haben . Eben so wenig ,wie nun

in diesem Falle eine genügende Veranlassung vorliegt , des

höher » Dienstalters  wegen einen höheren Ruhege¬

halt  zu bewilligen , eben so wenig würde die Zubilligung

eines geringeren  Ruhegehaltes wegen nur kurzer  Dienst¬

zeit in dem Falle gerechtfertigt erscheinen , wenn , ein besonders

Tüchtiger erst in späteren Jahren in den Staatsdienst getre¬

ten wäre , z. B . ein besonders tüchtiger Anwald u . s. w . Da

nun in der Regel nur ganz besonders tüchtigen Leuten der

Eintritt in den Staatsdienst noch im vorgerückten Alter ge¬

stattet wird , so würde eine Bestimmung , die das Dienstalier

bei der Bestimmung des Ruhegehaltes bevorzugte , nur dazu

bienen , solche besonders tüchtige Leute von dem Staatsdienste

fern zu halten.
I denfalls wird man einräumen müssen , daß bei einer

Bewilligung verschiedener Ruhegchalte an Personen , die wäh¬

rend ihrer dienstlichen Thatigkeit eine gleiche Einnahme und eine

gleiche Stellung im Dienste und in der Gesilsschaft hatten , in den

meisten Fallen der Einwand begründetsein würde : entweder erhält

LerEinezu viel oder der Anbere .zu wenig . Beides darf aber , die

Einrichtung LeS Ruhegehaltes richtig aufgesaßt , nicht der Fall

sein , sondern es müssen die Sätze so bestimmt werten , daß,

so weit Views bei der Unvollkommenheit aller menschlichen

Einrichtungen .möglich , jeder in den .Ruhestand Versetzte so

viel erhält als nothwendig ist, keiner aber mehr.

Aus diesen Gründen beantragt der Ausschuß einstimm 'g

„in dem ersten .Absätze des H. 12 . die Worte : „ und

nach der Dauer der Dienstzeit " zu streichen , imglcichcn

ferner die Sätze unter ». und b . des Entwurfs , tza

diese aus der Grundlage der Bestimmung des -Ruhe¬

gehalts auch nach der Dauer der Dienst ; it beruhen . "

Präsident : Ich glaube , daß Sie damit emoe , standen

sein we »dtN , daß wir nicht den ganzen tz. schon der Discus-
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sion unterziehen , sondern zunächst diesen Antrag des Ausschus¬
ses ) denn würbe der Antrag des Ausschusses verwor¬

fen werden , wäre die weitere Diskussion vergebliche

Mühe gewesen und müßten wir die Sache an den Ausschuß

zurückgehen lassen , da er sich über die Regierungs - Borschläge

nicht weiter ausgesprochen hat - — Da kein Widerspruch er¬

folgt , nehme ich das als Ihrem Willen entsprechend an.

Regier . - Comm . Selckmann : M . H ., Ihr Ausschuß

hat Ihnen in Beziehung aufJhre Berathung ein ganz anderes

Princip vorgeschlagen , als das von dem die Staalsregürung

ausgegangen ist. Er glaubt nämlich , daß bei Bestimmung

der Hohe der Ruhegehalte überall von der Höhe der Dienst¬

zeit abzusehen sei. Die Staatsregierung hak sich durch Gründe

des Ausschusses nicht überzeugt halten können von der

Richtigk -it des Prinzps , von welchem er ausgegangen.

Ueberall , m . H ., wo man bisher PensivnSgcsetze erlassen

hat , ist das Dienstalter wesentlich mit berücksichtüst worden.

Es liegt auch so tief begründet in der Natur der Sache , etz

entspricht eben so sehr der Gerechtigkeit und Billigkeit , wie

dem Gefühl , daß das Dienstalter berücksichtigt werden muß.

Schon die Gründe , weshalb die Pension eihöht werden muß,

auf welche Sie vom Ausschuß aufmerkiam gemacht werden,

nämlich der , daß ein Staatsdiener während des Dienstes stets

nur einen so Hetzen Gehalt erhalten soll , als zur Befriedigung

seiner Bedürfnisse und zu seiner dienstlichen Stellung nöthig

ist , daß er also nicht im Stande ist , für die Zeit,

wo er nicht mehr arbeiten kann , so viel sich zu¬

rück zu legen , daß er davon leben kann , scheint gerade da¬

für zu sprechen , daß auch bei der Bestimmung der Pension

darauf Rücksicht genommen werde . Wenn nämlich Gleichheit
bestehen soll zwi chen dem Staatsdiener und dem , der sich et¬

was erübrigt , so würde er auch einen höhern Gehalt zu em¬

pfangen haben . Es ist freilich von dem Ausschüsse darauf

aufmerksam gemacht , daß wenn Jemand erst später in den

Staatsdienst trete , er wesentlich gegen Andere zurückstände.

Ich glaube dagegen , daß , wenn Jemandem im rüstigen Le¬

bensalier gestartet ist , für sich zu wirken und er erst später in den

Staatsdienst tritt und nun nach seinem Dienstalter p .nsionirt

wird , er wesentlich bevorzugt ist gegen den andern , der Nichts

hat erübrigen können . Ich brauche yur auf die Advokaten

aufmerksam zu machen . Wenn ein Advokat in den Staats¬

dienst tritt , so hat er eine weit günstigere Stellung , wie der¬

jenige , der Advokat bleibt und nach einigen Jahre » doch icine

Advvkaturgeschäste aufgeben müßte . Auch scheint b . r sinanzülle

Gesichtspunkt nicht von höherem Belang zu sein bei den

Vorschlägen der Staatsregierung , denn gerade , wenn Jemand

hohe Pension erhält , so steht zu erwarten , daß er sie nicht

viel Jahre genieße , daß also , wenn Einer im früher » Dienst-

alter eine Pension empfängt , bei diesem der Aufwand für een

Staat weit höher sein wird , als bei einem allen Slaats-
diener.

Ich glaube auch , daß die billige Rücksicht gegen den

StaatSViener es nothwendig erhei ' che, auch i. i» hohes Dienst-

alter mit zu berücksichtigen . Ich will davon ab 'eh. n , daß

das erhöhte Lrbrnsalter auch eine eihöbte und kostspieligere

Pflege verlangt . Ich muß aber darauf aufmerksam machen,
daß cs jedenfalls gegen den alten langgedienten Staatsdiener

eine große Ungerechtigkeit enthalten winde , wenn er in der

Lebensweise , die durch lange Dauer ihm zur Notwendigkeit
geworden ist, nun im Falle des Ruhestands plötzlich auf ein

weit geringeres Einkommen rcducin würde und nun seine alte

ihm zur Gewohnheit gewordene L bensweise aufgeben müßte.

Nun kann man vielleicht sagen , er hat dadurch , daß er in

den Ruhestand versetzt wurde , geringere Ausgaben , indem

der Dienstauswand aufhört . Wir haben aber viele Stellen,

meine Herren , wo kein besondrer Dienstaufwand erforderlich

ist , der Grund kann also nicht durchschlagen , im Gegentheil,
wo der Dienstgehalk in Anschlag kommt , wird davon der

eigentliche Dienstaufwand vorher abgezogen.
Ich glaube , auch aus diesem Grunde darf man einem

lang gedienten Staatsdiener die Berücksichtigung seines hö¬

her « DienstalkcrS nicht versagen , weil man ihm nicht zumu-

thcn kann , einen andern Wohnsitz sich aufzusuchen . Schwer

würde es jemand werden , der im späten Alter sich von Allem

losreißen und nun in eine abgelegene Stadt und nach einem

billigen O " sich zurückziehcn müßte , wo er , nachdem er dem

Staate treu gedient , seine letzten Lcbensjal re zurückgezogen

leben soll . Ich glaube nicht , daß so der Staat billig und

richtig die geleisteten Dienste belohnt . Es ist hier noch ein

Punkt zu erwägen , indem der Ausschuß geltend gemacht

hak, daß mit dem Dienstalter auch gewöhnlich das Dienst-

einkvmmen steige. Dies ist unbedingt nicht der Fall . Wir

haben viele Stellen im Staatsdienste , die sckon an sich die

Steigung aussckließen . Für alle diese würde der Grund des

Ausschusses nicht passen . Hier würde der , welcher wenig

Jahre die Stelle bekleidete , aus dieselbe Höhe des Ruhege¬

halts kommen , wie derjenige , der bis zum letzten Vorhanden¬

sein seiner Kra te die Stelle bekleidet hat . Zudem ist der

Grund , der vom Ausschuß angeführt , daß , w . nn nicht wäh¬

rend der Dwnstjahre sein Einkommen gestiegen , dies seine
Schuld sei, nickt zutreffend . Ganz unverschuldete Umstande

haben es zuweilen verursacht , und ich glaube , daß die Be-

theiligkeri durch di . se unverschuldeten Umstande nickt so hart

getroffen werden dürfen , wie dies nach dem Vorschläge des

Ausschusses geschieht . Es ist daher die Ansicht der Slaats-

reg '.crung , daß ein Ausschlüßen der Rücksicht auf das Dünst¬

aller bei Bestimmung der Ruhegehalte auf keine Weise statt-
sinken könne.

In welcher Weise diese Berücksichtigung zu geschehen hat,

ist eine andre Frage und würde bei der speciellen Berathung
weiter in Betracht zu ziehen sein.

Abg . Völckers : M . H ., ich bin dafür , daß der Vor¬

schlag des Ausschusses angenommen werde , daß die Worte

„und nach der Dauer der Dienstzeit " gestrichen werden . Es

ist vorhin schon darüber gesprochen worden , daß die Pension

nickt als eine Belohnung anzufehen ist , mithin sich nickt

steigert nach den geleisteten Dienste » , sondern , daß sie in

Wirklichkeit eine Alimentation ist. Als eine solche Alimenia-



tion soll sie sich eben nach vcn vernünftigen Bedürfnissen des
Menschen richten , dann ist aber der Dienstgehalk der allein
richtige Maaßstab , denn jeder Beamte wird seine Bedürfnisse
nur nach seinem Gehal e eingerichtet haben und nur diesem
Bedürfnisse soll Rechnung getragen werden bei Aussetzung
der Pension . Ich bin daher unbedingt dafür , daß nur der
Dienstgehalt und nicht das Dicnstalter berücksichtigt werde.

Abg . Wibel : Meine Herren ! Es stst wohl neu und
noch nicht vorgckommen in diesem Saale und auch in ande¬
ren , daß die Berathungcn eines konstitutionellen Landtags
damit beginnen , daß von Seiten der Staalsregicrung im
Woraus erklärt wird , bcralhet nur , aber wir wollen eure
Vorschläge nicht annehmen . Ich denke , mit dem Veto hätte
es solche Eile nicht ; aber ich denke auch , wir haben es mit
den Worten , die wir vom Ministertische erstaunt hörten , in
diesem Falle so genau nicht zu nehmen.

ES lautete freilich : die Staatsrcgierung werde und könne
nicht darauf eingehcn , daß das Dienstalter nicht zu berück¬
sichtigen sei. Ich glaube indeß , wir werden das so nur auf¬
fassen können und keine andere Antwort darauf geben müssen,
als daß wir sagen , wir können auf ein solches Wort nicht
eingehen vor unserer Bcrathung . Die Herren , welche die
Regierung hier vertreten , haben die Freundlichkeit , mit unö
bcrathen zu wollen , unsere Gründe zu hören , zu prüfen und
dann ihre Beschlüsse zu fassen , nicht aber damit anzufangcn,
zu erklären , daß dies oder jenes ausgeschlossen sei als Gegen¬
stand unserer Betrachtung . Wir haben also unbekümmert um
jenes Wort die Gründe des Ausschusses zu prüfenfssür seine
Ansicht und die Gründe , welche dagegen aufgcführt sind,
wenn solche da waren . Ich meincstheils habe unter den
letzter » nichts entdecken können , was mir die Ueberzeugung
geändert hätte , die ich hatte vor dem Lesen des Ausschußbc-
richts und die ich im Ausschußbericht mir treffenden , durch¬
aus schlagenden und aus dem Leben genommenen Gründen
unterstützt gefunden habe . Das Dicnstalter , meine Herren,
bei dem §. 12 . zu berücksichtigen , dafür spricht allerdings
Gewohnheit und Herkommen , und Gewohnheit und Herkom¬
men bilden manchmal die menschliche Ansicht , so baß es
Diesem oder Jenem oft recht schwer wird , gegen solche Ge¬
wohnheit noch Wahrheit zu hören . Aber , meine Herren , wir
sind dann nur um so mehr angewiesen , genau zu prüfen,
was denn diese Gewohnheit an Wahrheit etwa hint r sich
habe ? Wenn man uns aber keine andern Gründe Vorbrin¬

gen kann , als : Wer im Staatsdienst steht , müsse verglichen
werden mit dem , der außerhalb des Staatsdienstes steht und

Gelegenheit habe , sich Vermögen zu erwerben an Stelle VrS
Ruhegehalts , durch den der Staatsdiencr entschädigt wird,
so ist das gewiß an sich richtig . Aber wie cs in unsre Frage
hincingczogen werben kann , das kann ich nicht cinsehen.

Wir haben hier nicht zu vergleichen den Staatsdiener
mst einem andern , der seinem Erwerbe nachgehen könnte nach
seinem Belieben und vollem Vermögen . Damit haben wir
ihn nur zu vergleichen bei der Frage , ob wir überall Ruhe¬
gehalt geben wollen oder nicht . Wollen wir aber die ganze

II.

Frage nicht wieder umkehren , und wie neulich , den Kampf¬
platz auf ein fremdes Feld führen , so müssen wir stehen blei¬
ben bei dem , worum es sich hier handelt . Hier handelt eS
sich gar nicht um den Vergleich zwischen einem Staatsdiener,
der in Ruhrstand versetzt werden soll und einem freien Bür¬
ger , der seinem Erwerb nachgeht , sondern um den Vergleich
zwischen einem jüngeren und älteren Staatsdiener und den
Unterschied unter beiden . Es ist die Frage , soll der einen
größeren Ruhegehalt bekommen , der länger gedient hat alö

der andere ? und die Gelegenheit , Vermögen zu erwerben,
war hier bei beiden gleich Null . Aus dem Erübrigenkönncn
ist aber auch dann kein Grund herzunehmen , wenn Jemand
spät erst in den Dienst eingctreten ist. Daß er darum schon
einiges Erworbene in den Dienst mitbringen wird , ist als
Riegel kaum anzunehmen.

Die Fälle sind sehr selten und ich lege kein großes Ge¬
wicht auf sie , obgleich sie mit Recht im AuSschußbcricht zur
Begründung mit angeführt sind.

Die , welche in den Staatsdienst eintreten , werden wohl
selten derjenigen Elasse angehören , die einen bedeutenden Er¬
werb hat . Wenn man uns namentlich den Anwaltstand
nennt , so glaube ich , sind die Zeiten auch vorbei , und sie
werden noch mehr in den Hintergrund treten , wo den An¬
wälten ein solches Vorrecht gegeben war in Beschränkung
ihrer Zahl , daß ein beträchtlicher Vermögenserwcrb mit ihrem
Amte verbunden sein konnte . Es ist freilich eine Rücksicht
vom Ministcrtisch vorgebracht , die hat viel Wahrheit , aber
keine edle Wahrheit ; und wenn wir diese Andeutung nament¬
lich mit der Romantik zusammenstellen , mir der im klebrigen
die Gegenansicht uns vorgeführt wurde und uns auf diesen
Standpunkt stellen , dann sage ich, ich möchte nicht auf die
Gründe hören , die aus solcher Quelle kommen . Es ist ge¬
sagt : Der langjährige Diener wird am wenigsten lange daS
Tod - Brod essen. Meine Herren , wir wollen seine Tage nicht
zählen , sondern ihm lieber wünschen , daß er recht lange in
Ruhe und Frieden verzehren möge , was der dankbare Staat
ihm bewlligt hat , und nicht darauf rechnen , ob der Mann
bald absterben werde und bald das , was wir ihm vielleicht
zu viel gegeben hätten , wieder im Stiche lassen muß . —
Daß das Alter eine besondere Pflege erfordert , wie der Herr
Ministerial - Assessor Selckmann  gesagt hat , ist gewiß un-
vrrkennbar , meine Herren : aber wer im Leben einigermaßen
sich umgesihen hat , der weiß auch , daß die größer » Kosten

.des Haushalts nicht die sind , die zur körperlichen Pflege , w e
das Aller deren bedarf , verwendet werden , und dann liegt
ein großer Jrrlhum , daß diele Voraussetzung vvrangestellt rst.
Der wichtigste Grund gerade für urifre abweichende Meinung:
daß im hohen Lebensalter die Bedürfnisse kleiner sind , rst
einfach übersehen worden . Wo der Staalsdiener so glücklich
gewesen ist, eine Familie sich gründen zu könne », da , wahr¬
lich, braucht man nicht ein sehr scharfes Auge zu haben , um
einzuschen , daß in den Mittlern Jahren die B -büiftirffe am

größesten sind . Die Erziehung der Kinder , die Ansprüche an
bas Leben , die Rücksichten , welche rivthwcndig geboten , und
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kaum zurückgewiesen werden können', ohne sich zurückzuziehen
auch ganz vom Schauplatz des Lebens, die sind es gerade,
welche im Mittlern Lebensalter den Bedarf so sehr erhöhen.

Zm höheren Lebensalter dagegen zieht der Mensch sich
gern zurück in die selbstbeschränktere Einsamkeit; und wenn
er auch der körperlichen Pflege mehr bedarf, so ist das kein
Mehrbedarf ; denn in gar zu vielen anderen Beziehungen hat
er desto weniger Bedürfnisse. Das Alter , gerade weil es
der Pflege bedarf, muß sich Vielem von dem entziehen, was
kostspieliger rst als die Pflege des Körpers. Also, meine
Herren , in Alter sind die Bedürfnisse nicht größer, sondern
geringer, als im mittleren Lebensalter. Wenn ferner von
dem Ministertische hingeblickt wurde auf die Härte, die darin
läge, daß der Pensionirte gezwungen wäre, aus dem gewohn¬
ten Lebmskreise sich zurückzuzichen, so glaube ich, das Alter
zieht sich davon schon von selbst zurück. Der Jugend und
dem Mittlern Alter nstrd es schwerer werden. Zm übrigen
werden wir auch den Satz als Regel nicht gelten lassen kön¬
nen, wenn auch klägliche Beispiele davon Vorkommen mögen,
daß der Staatsdiener ., trotz seiner Bildung , so sehr durch
Gewohnheiten beschränkt sein werde, daß er die Thorheiten
der Zugend mit hinübernehmen sollte in das Greisenalter.

Es ist ferner freilich sehr richtig, daß diejenigen, die im
Dienste zurückgeblieben sind, die nicht einen so großen Gehalt
bekommen hatten als Andre und als sie vielleicht auch mit
Recht erwarten konnten, baß diese es nicht immer selbst ver¬
schuldet haben werten. Der Herr Ministerial-Assessor Selck-
mann  hat gesagt, es liege häufig in den Umständen, es könne
sogar Ungerechtigkeit gegen ihn geübt sein. Nun ja ! Der
Bescheidene steht gar oft gegen den manchmal weniger Werth¬
vollen zurück, der seine Verdienste unbescheidenerins Licht
zu stellen oder an den Markt zu bringen versteht. Aber, m. H.,
worin liegt denn der Grund , daß das wieder gut gemacht
werde bei der Versetzung auf Ruhegehalt ? Gut gemacht möge
es ja werden, wir wollen wünschen, daß die Slaatsegierung
stets dies Augenmerk habe, cs wieder gut zu machen, so lange
der Mann für den Dienst noch brauchbar ist. Nicht aber
ist dazu der rechte Augenblick, wenn er in Ruhestand versetzt
wird. — Orlsveränderungen, die auferlegt werden durch ge¬
ringere Einnahme und dadurch besu-ranklere Lebens Verhältnisse
sind, glaube ich, kein? Leiden für den, der in Ruhestand ver¬
setzt ist. Nie und nimmer wird die Gesetzgebung, die Ruhege-
halie so hoch stellen, daß damit in der frühern Lebensweise
fortgelebc werden kann und wird grade im Gegentheil nichts
erwünschter sein, als ein stilles Plätzchen der Ruhe und der
Einsamkeit zu finden, wo beschranktere Mittel ein eben so
glückliches Leben geben können. Darum , m. H. , wenn kein
anderer Grund angeführt werden kann, als die wahrheit-
scheue Gewohnheit ober jener diktatorische Wille , der zuletzt
laut wurde — wenn dagegen alles dafür spricht, daß die im
Entwurf und am Ministerlische festgehaltene Ansicht im Un¬
recht ist, und daß sie in jeder Richtung zu Resultaten führe,
die wir nicht anerkennen können, dann, m. H., müssen wir

den Ausschußanlrag annehmen und für ihn werde ich
stimmen.

Regierungs-Eommissar Selckmann : Die Staatsregie¬
rung hat, indem sie die Gründe , welche sie für ihren Vor¬
schlag anführt , hier noch umständlicher Vorbringen ließ, indem
sie gleichfalls die Bedenken, welche gegen den Vorschlag des
Ausschusses vorhanden waren , Ihnen vorstellte, meiner An¬
sicht nach sich hinlänglich bereit bewiesen, auf den Gegenstand
einzugehen und die in Frage kommenden Punkte gemeinschaft¬
lich mit der hohen Versammlung zu erörtern.

Wenn auf die dabei gebrauchten Worte hingewiescn wor¬
den ist, so glaube ich nicht, daß dazu Grund vorlag. Jeden¬
falls wird man nichts Regelwidriges darin finden können,
wenn die Gründe vorgelcgt werden, aus welchen die Staats-
rcgierung mit dem Landtage nicht einverstanden zu sein er¬
klären läßt. Ob sie durch später vorgcbrachte Gründe zu ei¬
ner andern Ansicht gelangt, ist eine Sache für sich und kei¬
neswegs ausgeschlossen.

Es ist in dem vorhergehenden Vortrage Romantik mir
vorgeworfcn worden ; ich habe Ihnen das Leben, wie wir es
bei dem Staatsdicner finden, schildern müssen und das ist
freilich oft prosaisch genug.

Es ist daraus hingcwicsen worden , daß im später«
Dienstalter der Staatsdiener nicht so viel Bedürfnisse mehr
hat, weil er gerade in Len mittler» Lebensjahren für seine
Familie , die Erziehung seiner Kinder sorgen muß. Meine
Herren, dieser Grund geht von der Voraussetzung aus , daß
der Staatsdiener in der Regel noch in jüngern Zähren sich
eine Familie begründen könne, aber so häufig, ja der Regel
nach, stehen die Verhältnisse des Staatsdieners nicht so gün¬
stig- Meistens ist er nur im Stande , sich bei vorgerückten
Zähren erst eine Familie begründen zu können, und dann,
wenn die Ausgaben für die Erziehung der Kinder u. s. w.
cintreten , ist er der Pensionszcit ziemlich nahe gekommen.
Dieser Grund dürste also im Ganzen nicht durchschlagen.
Die Thorheiten der Jugend , auf welche hingedeuket wurde,
sind von mir nicht berührt worden. Das ist mir sehr fern
geblieben und ich glaube, in meinen Worten konnte es auch
nicht gefunden werden. Wer die Lebensweise des alten
Staatsdicnes kennt, weiß, daß diese Lebensweise ihm zum
Bedürfniß geworden ist, daß cs ihm schwer und oft unmög¬
lich sein wird, die langgewvhnte Lebensweise noch im späten
Lebensalter wieder aufzuhebcn. Dasselbe bezieht sich auf die
gewohnten Kreise, in denen er sich bewegt hat , und aus de¬
nen ihn zu entfernen sicher seine alten Tage verkürzen, jeden¬
falls aber für ihn sehr hart sein würde.

Ich muß noch einen Punkt berühren. Es ist nämlich
die Ansicht, daß das Diensteinkommenpassend deshalb allein
zu berücksichtigen sei, weil cs gleichsam ein Einsatz sei. Meine
Herren, wenn man hier eine Actie, einen Einsatz als Stamm
für die Pension suchen wollte, so ist, glaube ich, nicht der
nökhige Gehalt als Einsatz zu betrachten, sondern die Summe
des Dienstes. Dies würde weit natürlicher sein, und die An¬
sicht der Staatsregicrung dadurch nur unterstützt werden.



173

Abg . Tappenbeck : Meine Herren , auch ich kann mich
mit dem Ausschußantrage nicht einverstanden erklären . Mir
scheint die Zeit der geleisteten Dienste doch nicht so unwe¬
sentlich zu sein , daß sie ganz unberücksichtigt bleiben müßte,
oder höchstens nur insofern in Anschlag kommen könnte , als
sie schon in der Höhe des Gehalts berücksichtigt sein möchte,
und dies beruht meines Erachtens nicht blos auf einem un¬
bestimmten Gefühl , sondern auch auf einem guten bestimmten
Grunde.

Der Pensionirte bekommt die Pension weder als Be¬
lohnung noch als Gnadengehalt , sondern als eine Garantie
dafür zugcsichcrt , daß er sich nur dem Dienste des Staats
gewidmet hat , daß er sich ganz diesem Zweige hingegeben,
darauf seine ganze Lebensthätigkeit einmal concentrirt hat , so
daß , wenn er entlassen würde , er ohne alle weitere Existenz¬
mittel sein würde . Ich betrachte dies als eine Gewähr , daß
er in diesem Falle nicht verhungere , sondern daß gegeben wird
was wahrhaft nothwendig ist.

Aber auch der Begriff des Nothwendigen ist ein relati¬
ver , sonst könnten wir am Ende damit auskommen , daß wir
einen Satz für alle hinstellen und sagen , das was für Ei¬
nen nothwendig ist, ist cs auch für den andern.

Nun hängt aber die Größe dieser Garantie wesentlich
ab von der Gegenleistung , die der Beamte dem Staate leistet.
Diese Gegenleistung hat aber wieder 2 Momente , einmal die
Quantität , um mich so auszudrücken und dann die Beschaf¬
fenheit , die Qualität , und nach diesen Beiden muß auch der
Ruhegehalt bemessen werden.

Zm Ausschußvorschlag scheint mir aber zu viel Rücksicht
genommen zu sein auf die Qualität . Nehmen wir z. B.
einen Beamten , den der Himmel mit mäßigen Fähigkeiten
aber gutem Willen und Fleiß begabt hat , er hat vielleicht
dem Staate lange und treue Dienste geleistet , aber sie sind
nicht so hoher Art , daß er in eine höhere Stelle mit einem
größern Gehalt einrücken könnte . Ec bezieht seine ganze Le¬
benzeit seinen unbedeutenden Gehalt , während Talente , die
durch Studium Gelegenheit gehabt haben , sich außzubilden,
bald in eine höhere Stufe einrückcn . Warum sollen nun
diese niedrigbesoldeten aber langdienenden Beamten so sehr
zurückgesetzt sein?

Vergleichen Sie ferner jenen dieser Beamten mit einem
andern , der dieselbe Stellung einnimmt , der sie aber nur we¬
nige Jahre eingenommen hat , so bekäme ersterer nach dem
Vorschläge des Ausschusses denselben Ruhegehalt , obgleich er
lange nicht dasselbe geleistet hat.

Ob nicht vielleicht im höher»  Alter , wo die Kräfte ab-
nchmen , der Ruhegehalt nur einfach nach dem Gehalte be¬
stimmt werden möchte , könnte der Erwägung des Ausschusses
anheim gestellt bleiben . Ich muß mich demnach gegen den
Antrag des Ausschusses erklären.

Abg . Mölling : Nur mit wenig Worten will ich mich
entschieden für den Antrag erklären . Mich dünkt , die Debatte
hat es grade klar gemacht , daß der Ankrag des Ausschusses
der richtige sei, weil er das einfachste Prinzip enthält . Wir

haben gehört die Hinweisung auf einen alten treuen Beamten,
aber ich will nicht untersuchen , ob er deshalb immer ein tüch¬
tiger guter Beamter war . Wir wissen nicht , ob diese alten
und treuen Beamten dem Staate mehr geschadet oder genützt.
Wenn gesagr wurde , im Alker hätte man mehr Bedürfnisse,
so muß ich das bestreiten . Grade diejenigen , die im mitt¬
leren Alter stehen , haben die meisten Bedürfnisse . Ueberhaupt
liegt es in der menschlichen Natur , daß mit dem späiern Al¬
ter die Bedürfnisse sich beschränken . Der Nettere kann sich
schon durch seine Lebenserfahrung mehr beschränken.

Seine Natur drängt ihn nicht mehr ins Leben hinein,
sondern aus dem Leben heraus  und das führt natürlich zu
größerer Beschränkung . Er kommt daher auch mit dem We¬
nigeren aus . Es wird vom Abg . Tappenbeck  darauf din¬
gen ) iesen , es könne treue Beamte geben , die ohne ausgezeich¬
nete Talente doch dem Staate lange und treu gedient haben.
Wenn ein solcher Beamke nur gewöhnliche Dienste geleistet,
so sehe ich nicht ein , wie er eine außerordentliche Belohnung
dafür in Anspruch nehmen will , daß er länger und gewöhn¬
lich gedient . Hat er einen mäßigen Gedalt , so ist das eine
Beeinträchtigung , die durch die Gewöhnlichkeit entsteht . Die
Gewöhnlichkeit kann also nicht Ursache sein, ihm einen außer¬
ordentlichen , höher » Ruhegehalt zu bewilligen . Der Herr
Mmister .-Asscssor hat darauf hingewiesen , daß die Verhältnisse
des Staatsdienstes in der Regel so wären , daß erst der Be¬
jahrte dahin komme , sich zu verheirachen und eine Familie zu
begründen : so schlimm ist das auch nicht und wenn er da
sich noch eine größere Familie schafft , so ist dies ein Beweis
seiner Rüstigkeit und da wird sie auch länger andauern und
so sehe ich nicht ein , daß hierin ein Grund liegt , hier den
Ruhegehalt zu erhöhen . Wie gesagt , ich will sie nicht lange
ermüden . Gründe für und wider sind auf beiden Seiten , und

deshalb empfehle ich Ihnen den Antrag des Ausschusses . Er
ist am Einfachsten in der Ausführung.

Abg . Schmedes : Vom Ministertische ist uns entgegen-
gehal -en worden , daß mit dem Vorschläge des Ausschusses die
Staatskasse nuhr belastet werden würde , als nach dem Ent¬
wurf . Ich glaube , m . H ., es ist gerade das Gegenthcil der
Fall ; wir wissen , daß die Pensionen in der Regel alten Staats¬
dienern gegeben werden , weil der Regel nach nur alte Staaks-
diener in Ruhestand versetzt werden . Wenn wir nun nach
dem Vorschläge des Ausschusses ohne Rücksicht auf Dicnstal-
ter Pension geben , so werden in der Regel doch nur diejeni¬
gen Ruhegehalt beziehen , welche längere Zeit in Dienst ge¬
standen haben , und ich glaube demnach , daß wir mit dem
Vorschläge des Ausschusses jedenfalls eher einen Vortheil für
die Slaatskasse als einen Nachtheil hcrbeisühren . Denn wenn
der Vorschlag , wie er in dem Enkwuife steht , angenommen
würde , so werden die meisten Pensivnirkcn grade höhere Pen¬
sionen beziehen , weil darnach die Pension m t den Dienstjah-
rcn sich steigert . Der Ag . Tappenbeck  hat sich gegen den
Ausschußantrag ausgesprochen , indem er bemerkt , daß er die
Pensionen nur als eine Garantie für den Skaatsbiener in der

Weise ansehe , daß er bei eintretender Dienstunfahigkeit nur noch
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Existenzmittel behalte ; ich stimme mir dem Abg . Tappen¬

beck  darin zwar ganz überein , ich komme aber zu einem ganz

andern Schluffe , nämlich zu dem , daß wir dann auch diese

Garantie jedem Staatsdiener geben muffen . Nach dem Ent¬

würfe würden wir aber diese Garantie denen , die schon lange

gedient haben , den erst kurz Dienenden gar keine geben , weil

diese eine so geringe Pension beziehen würden , baß ihre Exi¬

stenz dadurch nicht gesichert wäre . Ich glaube aber auch noch an¬

führen zu können für den Vorschlag des Ausschusses , daß der

mir deshalb m -hr g recht erscheint , wie der im Entwürfe ent¬

haltene , weil gewöhnlich derjenige StaatSdiener , der sehr dienst¬

eifrig und dienstlhatig ist, weit eher dienstunfähig wird , wie
Einer , der nur so viel thut , wie er durchaus muß . Es ist

sehr leicht möglich , daß von zwei Staatsdienern der Eine,

der sehr diensteifrig ist, sich vielleicht mit 20 Jahren aufrecht,

während der Andere , der nur thut , was er eben muß , viel¬

leicht 50 Jahre und darüber dahin vegetirt . DaS lange Le¬

ben , m . H ., soll aber keinen Anspruch auf Pension begrün¬

den , sondern nur treue Dienstleistung . Ich muß Sie dem¬

nach dringend ersuchen , dem Vorschläge des Ausschusses bei-

zutreren , der mir in allen Beziehungen gerecht und zweckmä¬

ßig erscheint.
Regierungs -Eommissar Selckmann : Ich muß mir eine

tatsächliche Berichtigung erlauben , nämlich daß ich in keinem

Fall gesagt habe , es würde nach dem Vorschläge der Staals-

reg '.erung die Summe der Ruhegehalte geringer sein, als nach
dem des Ausschusses.

Abg . Schmedes : Ich meine vom Miniflertisch gehört

zu haben „daß die Staatskasse mit der Annahme

des Au sschußantrag s höher belastet würde , was

wohl zu berücksichtigen  sei " , und mehr habe ich nicht

gesagt.
Regierungs -Eommissar Selckmann : Es ist dies von

hier aus nicht gesagt , sondern nur erklärt worden , daß die

Berücksichtigung des höheren Dienstaliers nicht so große Be¬

denken habe und die Staatskasse wenigstens nicht höher

belasten würde.
Präsident : Es hat sich Niemand weiter zum Worte

gemeldet und ich erkläre demnach die Tiscussion über diesen
ersten Antrag des Ausschusses für geschlossen . Der Herr Be¬

richterstatter hat noch das Wort.
Abg . v . Finckh (Berichterstatter ) : Meine Herren ! Daß

die Frage , bei der wir jetzt stehen , ihre großen Zweifel und

Bedenken hat , wer wollte das leugnen ? Wer wollte leug¬

nen , daß auch aus dem Wege , den der Ausschuß vorgeschla¬

gen hat , Zweifel und Bedenken bleiben , daß einzelne Unge¬

rechtigkeiten auch da verkommen ? ES mußte der Ausschuß

sich von vorn herein sagen , dass, bevor er mit einem so ganz

neuen Vorschläge hervortrcte , er sich um so mehr vergewis¬

sern müsse von der Richtigkeit , von der Vorzüglichkeit dieses

Prinzips vor dem bisher bestandenen . Es ist nicht aus

Leichtsinn , daß wir dies hingcworfen haben , wir haben Alles

reiflich erwogen , und gefunden , daß von dem was uns zu

Gebote stand , unser Prinzip das beste war , weil das gerech¬

teste . Es ist gesagt worden : überall wo man bisher solche

Gesetze gegeben hätte , habe man die älteren Beamten , das

Dienstaltcr , bevorzugt . Ich gebe das vollständig zu . Das

beweißt rndeß noch wenig , daß man es nicht sollte anders

machen können und müssen . Hierzu kommt , daß bisher auch

wohl eigentlich nur die Alten  diese Gesetze gemacht haben,

und wer das Kreuz hat , der segnet sich selbst bekanntlich

zunächst . Jetzt helfen wir Jungen mitmachen . Und wenn

dies auch nicht dahin führen darf , daß jetzt die Jungen be¬

günstigt und die Alten benachtheiligt werden , so wird doch

jetzt eher eine gerechtere Abwägung statlfinden . — In Bezug

darauf , daß rm Ausschußberichte gesagt ist : dem StaatS-

bicner sei die Aussicht entzogen , sich etwas erübrigen zu kön¬

nen , ist vom Regierungstische die Bemerkung gemacht : dar¬

nach müsse man dem Alten mehr geben , denn der habe sich

mehr erübrigen können . DaS scheint mir nicht zu paffen.

Denn Pensionen sollen nur Versorgungen mir dem Noth-

wendigcn , nicht eine Entschädigung für entzogenen Gewinn
sein . — Indem der Ausschuß nach einem Maßsiabe suchte,

der hier anznlegen sei, so war es durchaus nölhig , erst das

Prinzip sestzustellen , von dem auszugehen sei. Das Prinzip,

was in den Motiven des Entwurfs angedcuiet ist durch die

Worte : „ der Slaatsdiencr erhält erst durch wirklich geleistete

Dienste Anspruch auf Pension " , das Prinzip des Dtenst-
alters  haben wir nicht anerkennen können . Nach unserer,

im Berichte näher entwickelten Ansicht ist die Pension nicht

als eine Belohnung für geleistete Dienste,  sondern

die Erfüllung einer allgemeinen Zusicherung , die der Staat

denen , die sich seinem Dienste widmen wollen , dahin giebr,

sic im Falle der unverschuldeten Dienstunsähigkeit fortwäh¬

rend mir den noihwcndigen Subsistenzmitteln versehen zu
wollen.

Dieses Prinzip einer Garantie des nokhwendigen Be¬

dürfnisses fordert , daß Jedem , der nur das Glück gehabt

hat , in den Staatsdienst gekommen zu sein, eine seinen Ver¬

hältnissen entsprechende Pension zu Theil werde , Keinem aber

mehr . Das wird aber niemals erreicht werden können , wenn

man den Betrag der Pension vom Ablause gewisser Dienst-

Jahre abhängig macht , — cs kann nur erreicht werden , wenn

der Betrag der Pension lediglich nach dem Betrage der augenblick¬

lichen Dienstkinnahme , von der man annchmen muß , daß sie dem

geregelten Bedürfnisse des Beamten entspricht , bestimmt wird.

Deshalb kann ich mich auch nicht mir dem Abg . Tappen  deck

einverstanden erklären , wenn er die Pension des Beamten noch

wieder abhängig machen will von der Größe der Gegen¬

leistungen.  Denn dadurch wird wieder Alles ganz un¬

sicher, und also der Garantie  ihr cigenthümlicher Charak¬

ter entzogen . Die Gewißheit der lebenslänglichen Versorgung
mit dem Nothwcndigen muß aber von vorn herein feststehn

für denjenigen , der veranlaßt werden soll , lange Zeit darauf

zu verwenden , sich vorzubereilen , und dazu ein großes Ka¬

pital anzuwendcn . Das darf nicht von dem Zufalle abhan-

gen , ob Jemand 10 , 20 oder 30 Jahre dienen wird , son¬

dern wer in den Staatsdienst tritt , muß sofort  in sowejt
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gesichert sein , daß ihm das Nöthigste gegeben werde , auch
wenn er gleich dienstunfähig werden sollte . Wenn das Be-
dürsniß aber die Norm geben soll , dann kann unmöglich ein
Unterschied geduldet werden in , bis auf das Dienstalter glei¬
chen dienstlichen Verhältnissen . Wenn 2 Beamte im Dienste

gleichen Gehalt  erhielten , und sie hätten spater eine un¬
gleiche Pension,  so würde man mit Recht sagen : warum
waren sie denn gleich während sie dienten ? Da hat man
ihnen doch auch gegeben nach ihrem Bedürfnitz , denn das
soll der Staatsdiener immer haben . War das Bcdürfniß
aber gleich während der aktiven Stellung , woher die Ver¬
schiedenheit im Ruhestände ? Wird da auf einmal Alles ver¬
schieden , soll da der Eine mehr Bedürfnisse haben als der
Andere ? Das konnten wir nicht annehmen , wenn das Be-
dürsniß entscheiden soll, und das konnten wir doch nur für
das Richtige halten . Wenn gesagt ist , „ der Aufwand
werde geringer sein , wenn die Alten viel , die Jüngern we¬
niger bekommen " , so ist das kein würdiges Motiv , wie schon
hervorgehoben ist . Wenn der Abgeordnete aus Oldenburg
dabei aber sagt : er wünsche , daß dre Pensionirten die Ruhe¬
gehalte recht lange genössen , — so wünsche i ch im Gegentheile,
daß sie sie recht kurz genießen mögen , und zwar dadurch,
daß sie recht spät aus Pension kommen . — Wenn behauptet
wird ; man dürfe dem alten Staatsdiener , der lange treu ge¬
dient habe , keine Entbehrungen mehr auslegen ; das Alter
verlange große Pflege und Sorgfalt , so ist das an sich zwar
richtig , paßt aber nicht recht hierher . Ich will mich jedoch
darüber hier nicht weiter verbreiten . Es ist schon genügend
hervorgehoben , daß gerade die Berechnung nach dem Dienst¬
alter zu den aller unpraclischsten Resultaten führe . Es ist
ausgeführt worden , daß der Alle , im Vergleich zu einem in
den mittler » Jahren Pensionirten , meistens am allerwe¬
nigsten bedürfen . Die Lust und die Fähigkeit zu kon-
sumiren ist bei ihm weg , nicht aber bei dem in jüngern
Zähren Pensionirten , dessen Bedürfnisse namentlich für
seine Familie meistens viel größer sind . Dazu kommt
noch , daß der Jüngere den Kummer über ein , wenigstens
theilweise , verfehltes Leben hat , der Aeltere dagegen den er¬
freuenden Rückblick auf ein thätig vollendetes Leben . —

Wenn ferner gesagt wurde : man dürfe dem Pensionirten
nicht ansinnen , im Alter noch umzuziehen , — so bezieht sich
das gar nicht aus das Prinzip der Berechnung  sondern
auf die Summe der Pension,  worüber die Verhandlung
noch auögsctzt . ist.

Die Frage : wie die Pension berechnet  werden soll?
hat damit nichts zu thun . — Der Satz im Bericht , daß die
Diensteinnahme sich mit den Jahren mehre , — ist bestritten
worden . Im Ausschußberichte ist er nur als Regel  hinge¬
stellt , und als Regel muß er gewiß anerkannt werden . Nur
nach dem , was Regel ist, können wir aber die Gesetze machen;
Ausnahmen wird es immer geben . Grade aber das , was ge¬
sagt wurde in Betreff auf einzelne s. g . „ feste Stellen " , trifft
nicht zu . Denn solche Stellen erlangt Keiner , der erst in
den Dienst tritt . Wer sie bekommt , hat fast immer schon eineH.

größere Dienstzeit hinter sich. Nehmen wir z. B . mal die
Stelle eines Registrators bei einem Landesgericht . Da geht
in der Regel eine lange militärische oder sonstige Dienstzeit
vorher . Diese Stelle bekommt er erst , nachdem er lange ge¬
dient hat . Jedenfalls wären daraus zu besorgende Uebelstände
zu vermeiden , wenn der Staatsdienst regulirt wird , indem
man dann für solche Stellen , wie wir das schon mehrfach
haben , ein Minimum und ein Maximum festsetzen kann . So
z. B . jetzt schon ein Stcuerdirector 1000 bis 1400 , ein
Steuersccretär 600 bis 900 Thlr . Gehalt , so daß also ein
Steigen im Gehalte in einer derselben Stelle möglich ist . —

Es ist gesagt vom Ministertische : „ die Staatsregierung
werde schwerlich auf eine Berechnungswelse eingehen können,
wobei das Dienstalter nicht berücksichtigt werde . " Der Aus¬
schuß hat im Berichte selbst zugegeben , daß es nicht blos
billig , sondern auch gerecht sei, das Dienstalter bei der Be¬
stimmung der Pension zu berücksichtigen , er behauptet aber,
daß diese Berücksichtigung genügend  stattfinde , wenn die
Pension nach der Diensteinnahme  bestimmt wird . Denn

da die Diensteinnahme mit den Dienstjahren steigt , so wird
auf diese Weise das Drenstaltcr berücksichtigt.

Jedenfalls , meine Herren , glaube ich, Sie werden , wenn
Sie ein Princip annehmen , nach welchem Leute , die im
Dienste  dieselbe Einnahme , dieselbe Stellung »» . s. w . hat¬
ten , eine ungleiche Pension  erhalten , dem Vorwurfe
nimmer entgehen können , daß sie dem Einen zuviel , dem An¬
deren zuwenig geben.

Wenn es nun aber unbestreitbar richtig ist , daß kein
Pensionirter zu wenig , aber auch keiner zuviel haben soll , so
ist damit die Unh »ltbarkeit eines solchen Prizips klar ausge¬
sprochen . — Weil der Abg . Schmed es es bereits bemerkt hat,
so will ich nicht noch darauf aufmerksam machen , daß Man¬

cher sich durch den Dienst schneller consumirt , mancher Andern
aber , zum Nachtheile des Dienstes , sich länger conservirt . —
Doch genug ! Der Ausschuß will nicht behaupten , daß er et¬
was Vollkommenes vorgeschlagcn habe , allein , meine Herren,
daß bas Vorgeschlagene besser ist als das was der Entwurf
bietet , davon hält er sich noch jetzt überzeugt . Und daher
muß er , bis etwas Besseres gebracht wird , Sie dringend er¬
suchen , seinem  Prinzipe Ihren Beifall zu schenken.

Präsident : Wir kommen jetzt zur Abstimmung.
Der Antrag des Ausschusses geht dahin:

„in dem ersten Absätze des tz. 12 . die Worte : --und
nach der Dauer der Dienstzeit " zu streichen ; imgleichen
ferner die Sätze unter a und b dcS Entwurfs ."

Ich bitte die Herren , welche diesem Anträge bcitreten
wollen , aufzustehen.

Der Antrag ist mit großer Majorität angenommen.
Wir müssen jetzt diese Verhandlung abbrechen , da wir

auch noch ein Mitglied in den Finanz -Ausschuß zu wählen
haben.

,Vor dieser Wahl zeige ich Ihnen an , daß ich die Absicht
habe , den vorläufigen Bericht des Reccutirungs - Ausschusses
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auf die Tagesordnung vom nächsten Freitag zu setzen. Es
wird der Bericht Ihnen morgen mitgctheilt werden können.

(Die Wahl des Mitglieds in den Finanz -Ausschuß geht
vor sich.)

Es ist gewählt v . Lindern  mit 25 Stimmen , es ha¬
ben ferner Stimmen erhalten : Barleben 10 , Bothe 4,
Sprenger 1, Görlitz 1, Tappenbeck 1.

Morgen früh 10 Uhr Sitzung.

Tagesordnung : Fortsetzung der Berathung über das
Pensionsgesetz.

Die heutige Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 1 ^ Uhr .)

Namens der RedactionS - Commission.

Werry.

»

Schnellprffenrnvockrhard Stalling in Oldenburg.
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